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Abkurzungsverzeichnis

Abs.

Art.

AGF

BE

BfN
BNatSchG

CEF-MalRnahme

FCS-MalRnahme

FFH-Anhang
FFH-LRT
FFH-RL

FORSOR
LAK

LRT

LSG
LUBW
NSG
OGBW
RLD

RL BW
SAP

VS-RL

ZAK

Absatz

Artikel

Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Wurttemberg
Baustelleneinrichtung

Bundesamt fur Naturschutz

Bundesnaturschutzgesetz

b besonders geschutzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG
S streng geschitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

MalRnahmen zur dauerhaften Sicherung der 6kologischen Funktion (continuous
ecological functionality-measures); auch: vorgezogene Ausgleichsmalinahmen

Mafnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes ( favorable
conservation  status)

Anhang der FFH-Richtlinie
Lebensraumtyp des Anhangs | der FFH-Richtlinie

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung der n
natdrlichen Lebensrdume, sowie der wildlebenden Pflanzen und Tierarten

Fachschaft fiir Ornithologie Sudlicher Oberrhein
Landesweite Artenkartierung

Lebensraumtyp

Landschaftsschutzgebiet

Landesanstalt fir Umweltschutz Baden-Wirttemberg
Naturschutzgebiet

Ornithologische Gesellschaft Baden-Wirttemberg
Rote Liste Deutschland

Rote Liste Baden-Wiurttemberg

spezielle Artenschutzrechtliche Priifung

Vogelschutzrichtlinie
Anhang 1 Arten, fUr die Schutzgebiete ausgewiesen werden missen

Artikel 4 Absatz 2 Zusatzliche Zugvogelarten, fur die Schutzgebiete
ausgewiesen werden missen

Zielartenkonzept
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Glossar der Abschichtungskriterien

Verbreitung (V): Wirkraum des Vorhabens liegt:

x = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Baden - Wirttemberg
oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Baden — Wirttemberg vorhanden
(k.A.)

0 = auBerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Baden - Wirttemberg

Lebensraum (L): Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-
Grobfilter nach z.B. Moore, Walder, Magerrasen):

x = vorkommend; spezifische Habitatanspriche der Art erflllt oder keine Angaben mdglich (k.A.)
0 = nicht vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art mit Sicherheit nicht erfullt

Wirkungsempfindlichkeit (E) gegeniiber Bauvorhaben:

X = gegeben oder nicht auszuschlielen, sodass Verbotstatbestédnde / Schadigungen ausgeldst
werden kdnnten

0 = nicht gegeben oder so gering, dass keine Verbotstatbestande / Schadigungen zu erwarten

Nachweis (N): Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen

Glossar der Roten Liste — Einstufungen
RLD: Rote Liste Deutschland

0 Ausgestorben oder verschollen
Vom Aussterben bedroht
Stark gefahrdet
Gefahrdet

1
2
3
G Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt
R Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen
D Daten defizitéar

\Y, Arten der Vorwarnliste

nb  Nicht bewertet

* Ungefahrdet

RL BW: Rote Liste Baden-Wirttemberg
BNatSchG: s streng geschiitzte Art nach 8 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

b besonders geschiitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

FFH RL: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume, sowie der wildlebenden
Pflanzen und Tierarten.
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1 Anlass und Vorgehensweise

Planvorhaben

Die Stadt Lahr plant auf den Flurstiicken 859/6, 866/1, 861, 867/7 und 867/6 der
Gemeinde Lahr/ Schwarzwald, Gemarkung Lahr, eine Wohnbebauung auf einer Flache
mit bestehendem Parkplatz mit Garagen im Siiden und einem gewerblich genutzten
Gebaude im Norden (Zugang Uber Stefanienstral3e).

Die 1. Anderung des Bebauungsplans erfolgt als beschleunigtes Verfahren nach § 13a
BauGB. Die Plan-Anderung erfolgt insbesondere, um ein zusétzliches Mehrfamilienhaus
planungsrechtlich zu ermdglichen und eine nicht mehr notwendige Straf3enplanung
aufzuheben.

Der Beschlussvorlage der Stadt Lahr ist zu entnehmen:

Der rund 3.660 m2 grof3e Planbereich ist Teil des seit 12.11.1969 rechtsverbindlichen
Bebauungsplans ALBERTFORDERER-STRASSE. Dieser setzt hier ein Mischgebiet fest.

Anlass des angestrebten Verfahrens zur Plandnderung ist ein Bauvorhaben der
Wohnbau Stadt Lahr. Sie beabsichtigt, nérdlich ihrer zwei bestehenden
Mehrfamilienhauser auf einer derzeitigen Garagen und Parkplatzanlage ein drittes
Wohngeb&ude zu errichten. Dies ist nach derzeitigem Bebauungsplan nicht zulassig. Ein
weiterer Anlass ist die Absicht, die im Bebauungsplan festgesetzte aber nie realisierte
StralRenverbindung zur Stefanienstral3e aufzugeben und an dieser Stelle eine Griinflache
mit einem FuRBR- und Radweg anzulegen. Auf3erdem soll mit der Plananderung ein
weiteres mehrgeschossiges Gebaude an der StefanienstraRe ermdglicht werden.

Um das Ziel einer qualitétsvollen stadtebaulichen Entwicklung zu erreichen, wurde im
Vorfeld ein stadtebauliches Konzept erarbeitet. Es sieht eine dem bestehenden baulichen
Charakter und der Innenbereichslage ergédnzende Bebauung vor. lhre geplante
Dimensionierung und Geschossigkeit orientiert sich an den umgebenden
Bestandsgebauden, sodass sie sich homogen in das Gebiet einfiigt.

Durch das Mehrfamilienhaus der Wohnbau Stadt Lahr entstehen insgesamt 25-30
Wohneinheiten, darunter auch gefdrderte Wohnungen gemal stadtischer
Sozialwohnungsquote. Die Parkierung fir das Wohngebaude erfolgt (ber eine
Tiefgarage, deren Zufahrt direkt auf die Albert-Férderer-StraRe fihrt. Oberirdische
Parkierungsflachen sind ebenfalls vorgesehen.

Neu: Die in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 07.12.2022 gewulnschte
bessere Zufahrbarkeit des Flurstiicks Nummer 867/1 von Siden soll durch eine
privatrechtliche Vereinbarung zwischen dem Grundstiickseigentiimer und der Wohnbau
Stadt Lahr sichergestellt werden.

Ein wesentliches Entwicklungsziel ist, die vorhandene gemischte Nutzungsstruktur von
Wohnungsbau und nicht wesentlich stérendem Gewerbe in Innenbereichslage auch
zukiinftig zu erhalten. Gleichzeitig sollen hohe Freiraumqualitaten und Griinanteile
gewabhrleistet werden. Die Plandnderung kann im vereinfachten Verfahren nach §13a
BauGB erfolgen, das hei3t, mit dem Aufstellungsbeschluss kann auch der
Offenlagebeschluss gefasst werden. Die Offenlage kénnte dann im Wesentlichen im
Januar 2023 stattfinden, der Abschluss des Verfahrens ware bei reibungslosem Verlauf
im Frihjahr 2023 mdglich.

Durch Kunz GaLaPlan wurden 2021 im geplanten Eingriffsbereich sowie der Umgebung
artenschutzrechtliche Untersuchungen der Artengruppen der Reptilien und der Végel
sowie weiterer Artengruppe in Form von Beibeobachtungen durchgefihrt.

Die Untersuchung der Artengruppe der Fledermause wurde durch das Gutachterbiro
Stauss & Turni durchgefuhrt.

Die Ergebnisse der durchgefihrten Kartierungen wurden zunéchst in Form einer
Ergebnisiibersicht dargestellt (Kunz GalLaPlan, Stand 23.12.2023).

In Form der vorliegenden Artenschutzrechtlichen Priifung werden die Ergebnisse der
artenschutzrechtlichen Erfassung ausgewertet und entsprechende Vermeidungs-,
Minimierungs- und Ausgleichsmaflnahmen festgelegt.
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Abbildung 1: Lage Plangebiet. Quelle: LUBW.

Vorbemerkung

Zum derzeitigen Planungsstand (April 2023) wurde die Flache in drei Teilbereiche
gegliedert. Der 1. Bauabschnitt soll alsbald realisiert werden

Im 2. Bauabschnitt sind derzeit keine zeithah umzusetzenden baulichen MaRhahmen
geplant. Bevor hier die Umsetzung des Bebauungskonzeptes erfolgt, muss dieser
Bereich erneut artenschutzrechtlich abgeprift werden. Auswirkungen und Mal3nahmen
werden fir diesen Bereich im vorliegenden Gutachten nicht formuliert.

Der dritte Teilbereich besteht aus einem Garten bzw. einer Griinflache, hier sind nach
derzeitigem Kenntnisstand keine Baumalnahmen vorgesehen, zumal dieser Bereich im
Rahmen des Wohnungsbaus als Grunflachen erhalten bleiben sollen.
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Abbildung 2 Abgrenzung Plangebiet (rot), 1. Bauabschnitt (gelb), 2. Bauabschnitt (bau) und Griinflache (grin). Quelle: LUBW.

§ 44 BNatSchG  Grundlage fir die artenschutzrechtliche Priifung ist 8 44 BNatSchG. Die relevanten
Absétze sind im Folgenden wiedergeben.

Zugriffsverbote:

»(1) Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu toten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren.

2. wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der européischen
Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs-
und Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor,
wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer
Art verschlechtert.

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders
geschitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu
zerstoren.

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu
beschéadigen oder zu zerstéren
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(5) Fur nach 8§ 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Eingriffe in Natur
und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer
Behdrde durchgefuihrt werden, sowie fiir Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1
gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach MalRgabe der Satze 2 bis 5.
Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeflihrte Tierarten,
europaische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach
8§ 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefihrt sind, liegt ein Verstol3 gegen

1. das Tétungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn
die Beeintréchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Totungs- und
Verletzungsrisiko fur Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhoht und
diese Beeintrachtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten
SchutzmalRnahmen nicht vermieden werden kann,

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der
Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen nach
Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im
Rahmen einer erforderlichen MaRnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tétung
oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschadigung
oder Zerstérung und die Erhaltung der o©kologischen Funktion der
Fortpflanzungs- oder Ruhestétten im raumlichen Zusammenhang gerichtet ist,
beeintrachtigt werden und diese Beeintrachtigungen unvermeidbar sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die 6kologische Funktion
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestétten
im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfiillt wird.

Soweit erforderlich, kénnen auch vorgezogene AusgleichsmalRnahmen festgelegt
werden. Fir Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der
Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrten Arten gelten die Satze 2 und 3 entsprechend.

Sind andere besonders geschitzte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur
Durchfuhrung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Versto3 gegen die Zugriffs-, Besitz-
und Vermarktungsverbote vor.

Somit ergibt sich aus der oben genannten Gesetzeslage sowie weiterer Publikationen
(Kratsch et al. 2018, Runge et al. 2010) eine artenschutzrechtliche Prufrelevanz
gegeniber der

» In Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgefihrten Tierarten
» europdischen Vogelarten

» Arten, die in der Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG
als sogenannte ,Verantwortungsarten® aufgefihrt sind. Sie mussten in gleicher
Weise wie die o0.g. Arten behandelt werden. Eine entsprechende
Rechtsverordnung liegt bisher nicht vor. Um jedoch der gutachterlichen der
gutachterlichen Sorgfalt gerecht zu werden, werden zusatzlich zu den europaweit
streng geschitzten Arten auch die national streng geschitzten Arten in den
jeweiligen Artenkapiteln tabellarisch dargestellt und ergadnzend dazu verbal-
argumentativ abgeschichtet. Falls sich dabei eine Art als ,Verantwortungsart*
erweisen sollte, wird diese ebenfalls einer speziellen artenschutzrechtlichen
Betrachtung unterzogen.
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Ablaufschema Aus der einschlagigen Gesetzgebung ergibt sich die folgende Prifkaskade:

Artenschutzrechtliche Priifung bei Vorhaben
nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG

FFH-Anhang IV-Art, andere Art: betroffen
Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 nicht erfull
Vogelart betroffent A 5Saa s
s Insbesondere: i
, (25 ko Whdbionen, Binducniiche, o)
erhebliche Storung nur + Andere streng geschiizte Arten
2u bestimmten Zeiten i | | (2.8. Aspisviper, Griine Strandschrecke, etc.)
(Z\rﬁfx:':;:g:dg::)s B MaRistab Individuum Mafistab: Individuum >Arciors verigehonde Aren {iote Liste)
(§44Abs. 1 Nr. 2) Eingriffsregelung
Mafstab lokale Population Mafistab ObjektRevier (§ 15 BNatSchG)
ja nein 1 ja nein
(§ 44 Abs. 5 Satz 2) nein Erhebliche Beeintrdchtigungen
wird weiterhin vermeidbar ?
w mit (§15Abs. 1)
(5 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3) "
MaBstab: Individuum 2

nein | Erhebliche Beeintrachtigungen
jerbar ?

(§15Abs. 2)

ja

Abwagung: ja
Projekt gig?
(§ 15 BNatSchG)
B
Verbotstatbestand nicht erfiillt nein
Vorhabenszulassung ggf. mit
Inhalts. b bestil

Monitoring (§ 44 Abs. 5 Satz 2-4)
Ggf. weiter auf der rechten Seite?

Vorhaben zulassig ggf. mit
Nebenbestimmungen/Monitoring

Zur Ausnahmepriifung

1 Atten, fur die eine nationale Verantwertung besteht, konnen den 2 pie Aspekte, die nicht von den Verbotstatbestinden des § 44 Abs. 1 3 Sonderfall FFH-Anhang Il-Arten: Soweit Erhaltungsziel eines FFH-Gebiets
europarechtich geschitzten Arten gleich gestelt werden (§54 (1) 2 erfasst sind (2B. Nahrungshabitate) sind ggf. im Rahmen der betroffen ist, VP nach § 34 BNatSchG
BNatSchG). Eingriffsregelung (s. rechte Spalte) zu prafen. Im Ubrigen, soweit auch FFH-Anhang IV-Art betroffen, nach linker Spalte,

ansonsten wie ,andere Art' (z.B. Bachneunauge, Hirschkafer, Helmazur-
Jungfer). Dabei ist § 19 BNatSchG zu berucksichtigen: bei Anhang Il-Arten sind
mogliche nachtellige Ausvirkungen artbezogen zu ermittein!

®© Kratsch, D., Matthdus, G., Frosch, M. (Januar 2018)

Abbildung 3: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Priifung (Kratsch et al. 2018)
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Umweltschadens- Aus Griunden der Enthaftung bzw. um einem Umweltschaden vorzubeugen, wird zudem

gesetz

eine Prufung der nach Anhang Il der Richtlinie 92/43/[EWG geschitzten Arten
durchgefihrt.

Diese Vorgehensweise ergibt sich aus BNatschG § 19 (,Schaden an bestimmten Arten
und nattrlichen Lebensrdumen®), welcher im Folgenden zitiert wird:

(1) Eine Schadigung von Arten und natirlichen Lebensrdumen im Sinne des
Umweltschadensgesetzes ist jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen
auf die Erreichung oder Beibehaltung des gunstigen Erhaltungszustands dieser
Lebensrdume oder Arten hat. Abweichend von Satz 1 liegt keine Schadigung vor bei
zuvor ermittelten nachteiligen Auswirkungen von Tatigkeiten einer verantwortlichen
Person, die von der zustandigen Behérde nach den 88 34, 35, 45 Absatz 7 oder § 67
Absatz 2 oder, wenn eine solche Prufung nicht erforderlich ist, nach § 15 oder auf Grund
der Aufstellung eines Bebauungsplans nach 8§ 30 oder § 33 des Baugesetzbuches
genehmigt wurden oder zuléssig sind.

(2) Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die Arten, die in
1. Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang | der Richtlinie 2009/147/EG oder
2. den Anhangen Il und IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrt sind.
(3) Nattrliche Lebensrdume im Sinne des Absatzes 1 sind die

1. Lebensraume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang | der Richtlinie
2009/147/EG oder in Anhang Il der Richtlinie 92/43/EWG aufgefihrt sind,

2. natirlichen Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse sowie

3. Fortpflanzungs- und Ruhestatten der in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG
aufgefiihrten Arten.

(4) Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltschadensgesetz eine
Schédigung geschuitzter Arten oder natiirlicher Lebensraume verursacht, so trifft sie die
erforderlichen Sanierungsmaf3nahmen gemafR Anhang Il Nummer 1 der Richtlinie
2004/35/EG.

(5) Ob Auswirkungen nach Absatz 1 erheblich sind, ist mit Bezug auf den
Ausgangszustand unter Bertcksichtigung der Kriterien des Anhangs | der Richtlinie
2004/35/EG zu ermitteln. Eine erhebliche Schadigung liegt dabei in der Regel nicht
vorbei:

1. nachteiligen Abweichungen, die geringer sind als die naturlichen
Fluktuationen, die fir den betreffenden Lebensraum oder die betreffende Art
als normal gelten,

2. nachteiligen Abweichungen, die auf natirliche Ursachen zurtickzufiihren sind
oder aber auf eine A&ulere Einwirkung im Zusammenhang mit der
Bewirtschaftung der betreffenden Gebiete, die den Aufzeichnungen tber den
Lebensraum oder den Dokumenten Uber die Erhaltungsziele zufolge als normal
anzusehen ist oder der friheren Bewirtschaftungsweise der jeweiligen
Eigentimer oder Betreiber entspricht,

3. einer Schadigung von Arten oder Lebensraumen, die sich nachweislich ohne
aulere Einwirkung in kurzer Zeit so weit regenerieren werden, dass entweder
der Ausgangszustand erreicht wird oder aber allein auf Grund der Dynamik der
betreffenden Art oder des Lebensraums ein Zustand erreicht wird, der im
Vergleich zum Ausgangszustand als gleichwertig oder besser zu bewerten ist.
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Besonders Besonders (national) geschiitzte Arten werden nach der Eingriffsregelung § 15

geschitzte Arten

BNatschG, welche im Folgenden zitiert wird, abgearbeitet:

(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeintrachtigungen sind vermeidbar, wenn
zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne
oder mit geringeren Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen,
gegeben sind. Soweit Beeintrachtigungen nicht vermieden werden kénnen, ist dies zu
begrinden.

(2) Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch
MalRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen
(AusgleichsmalRnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmalinahmen). Ausgeglichen ist eine
Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts
in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine
Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts
in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das
Landschaftshild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Festlegungen von Entwicklungs-
und Wiederherstellungsmal3nahmen fir Gebiete im Sinne des § 20 Absatz 2 Nummer
1 bis 4 und in Bewirtschaftungspléanen nach § 32 Absatz 5, von MalRhahmen nach § 34
Absatz 5 und § 44 Absatz 5 Satz 3 dieses Gesetzes sowie von MalRnahmen in
MalRRnahmenprogrammen im Sinne des 8§ 82 des Wasserhaushaltsgesetzes stehen der
Anerkennung solcher Maflinahmen als Ausgleichs- und Ersatzmaf3nahmen nicht
entgegen. Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Ausgleichs- und
Ersatzmalinahmen sind die Programme und Pléane nach den 88 10 und 11 zu
bertcksichtigen.

(3) Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flachen fir
Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rucksicht zu
nehmen, insbesondere sind fir die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete
Bdden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prufen,
ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch MalRnahmen zur Entsiegelung, durch
MaRnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensrdumen oder durch Bewirtschaftungs-
oder PflegemalRnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des
Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um mdglichst zu vermeiden, dass
Flachen aus der Nutzung genommen werden.

(4) Ausgleichs- und ErsatzmafRinahmen sind in dem jeweils erforderlichen Zeitraum zu
unterhalten und rechtlich zu sichern. Der Unterhaltungszeitraum ist durch die
zustandige Behoérde im Zulassungsbescheid festzusetzen. Verantwortlich fir
Ausfiihrung, Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaf3nahmen ist
der Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger.

(5) Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgefiihrt werden, wenn die
Beeintrachtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen
oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege
bei der Abwégung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im
Range vorgehen.

(6) Wird ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgefiihrt, obwohl die
Beeintrachtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen
oder zu ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. Die Ersatzzahlung
bemisst sich nach den durchschnittlichen Kosten der nicht durchfiihnrbaren Ausgleichs-
und Ersatzmaflnahmen einschlie3lich der erforderlichen durchschnittlichen Kosten fir
deren Planung und Unterhaltung sowie die Flachenbereitstellung unter Einbeziehung
der Personal- und sonstigen Verwaltungskosten. Sind diese nicht feststellbar, bemisst
sich die Ersatzzahlung nach Dauer und Schwere des Eingriffs unter Beriicksichtigung
der dem Verursacher daraus erwachsenden Vorteile. Die Ersatzzahlung ist von der
zustandigen Behdrde im Zulassungsbescheid oder, wenn der Eingriff von einer Behérde
durchgefihrt wird, vor der Durchfuihrung des Eingriffs festzusetzen. Die Zahlung ist vor
der Durchfuhrung des Eingriffs zu leisten. Es kann ein anderer Zeitpunkt fur die Zahlung
festgelegt werden; in diesem Fall soll eine Sicherheitsleistung verlangt werden.
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Prifrelevante
Arten

Die Ersatzzahlung ist zweckgebunden fir MalBnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege mdglichst in dem betroffenen Naturraum zu verwenden, fur die nicht
bereits nach anderen Vorschriften eine rechtliche Verpflichtung besteht.

(7) Das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird
ermachtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Ernahrung und
Landwirtschaft, dem Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur und dem
Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates das Nahere zur Kompensation von Eingriffen zu regeln,
insbesondere

1l.zu Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen
einschlie@Blich MalRnahmen zur Entsiegelung, zur Wiedervernetzung von
Lebensrdumen und zur Bewirtschaftung und Pflege sowie zur Festlegung
diesbeziiglicher Standards, insbesondere fir vergleichbare Eingriffsarten,

2.die Hohe der Ersatzzahlung und das Verfahren zu ihrer Erhebung.

Solange und soweit das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit von seiner Erméachtigung keinen Gebrauch macht, richtet sich das
Néhere zur Kompensation von Eingriffen nach Landesrecht, soweit dieses den
vorstehenden Abséatzen nicht widerspricht.

Aus der Gesamtheit der Gesetzgebung ergibt sich somit ein Priufbedarf far
Bauvorhaben im Sinne des § 44 BNatschG fir

» Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgefuhrte Tierarten
» europaischen Vogelarten

» Arten die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefuhrt
sind

> Aus Griunden der Enthaftung (8 19 BNatschG) werden Anhang Il Arten der
Richtlinie 92/43/EWG ebenfalls auf Artniveau abgeprift.

National streng geschiitzte Arten bzw. besonders geschitzte Arten werden keiner
Betrachtung bzw. Gelandeerhebung auf Artniveau unterzogen, sondern als
Beibeobachtungen wahrend der fir oben genannte Arten durchzufiihrenden
Gelandeerhebungen erfasst und entsprechend der Eingriffsregelung abgearbeitet.

Entsprechende Aussagen sind im Artenschutzbericht darzustellen und in den
Umweltbericht zu integrieren. Falls erganzend dazu VermeidungsmafRnahmen zur
Vermeidung des Totungsverbots besonders geschutzter Arten nétig werden, wird dies
im  Artenschutzbericht gesondert erwahnt. Eine vertiefende Prafung der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande findet fiir diese Arten jedoch nicht statt.

Zur Wahrung der gutachterlichen Sorgfalt werden ggf. auch besonders geschiitzte
Arten einer vertiefenden Prifung unterzogen, wenn sie einen Gefahrdungsgrad der
Roten Liste im Bereich von 0, 1 oder 2 haben oder gemalf3 gutachterlicher Einschatzung
auf Grund lokaler oder regionaler Verbreitungsdaten als Verantwortungsart zu
betrachten sind.
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2 Untersuchungsgebiet

Lage im Raum Das Untersuchungsgebiet liegt im ostlichen Siedlungsbereich der Stadt Lahr (Gemeinde
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Lahr/ Schwarzwald, Gemarkung Lahr). Im Westen verlauft die Albert- Forderer-Stral3e
und im Norden die Stefanienstrale.

Die Flache liegt im Naturraum ,Lahr-Emmendinger Vorberge“ (Naturraum-Nr. 211) der
Grol3landschaft ,Mittleres Oberrhein-Tiefland“ (GroRlandschaft-Nr. 21) auf einer Hohe
von ca. 170 m . NHN.

Im Norden liegen gewerblich genutzte Geb&ude und Parkplatze wéhrend im Suden
Parkplatze mit Garagen fur die Wohnhauser der sudlich angrenzenden
Siedlungsbereiche bestehen. Das Plangebiet ist somit bereits grof3flachig versiegelt.

Vorhanden sind zudem kleine Wiesenabschnitte mit Einzelbdumen, verbuschte,
ruderalisierte Flachen bzw. Hecken sowie im Osten angrenzend Kleingartenbereiche.

Gewasserhabitate sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.

~
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Abbildung 4: Lage Plangebiet (rot). Schutzgebietskulisse mit FFH-Gebiet (blau schraffiert), Offenlandbiotope (pink) und
Waldbiotope (grin) und Landschaftsschutzgebiet (hellgrin). Quelle: LUBW.

Natura 2000

FFH — Gebiet

In ca. 690 m nordo6stlicher bzw. 860 m nordwestlicher Entfernung zum Plangebiet liegen
Teilflachen des FFH-Gebiets ,Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis Hohberg*
(Schutzgebiets-Nr. 7713341).

Im Managementplan werden folgende Arten aufgefuhrt:
¢ Helm-Azurjungfer
o Heller Wiesenknopf-Ameisen-Blauling
e GroRer Feuerfalter
e Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Blauling
e Spanische Fahne

e Steinkrebs
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Bachneunauge
Groppe

Kammmolch
Gelbbauchunke
Grof3e Hufeisennase
Wimperfledermaus
Bechsteinfledermaus
GroRRes Mausohr
Griines Besenmoos
Rogers Goldhaarmoos

Européischer Diinnfarn

Ein Vorkommen der mobileren Arten wurde im Rahmen der artenschutzrechtlichen
Untersuchungen abgeprift. Arten die habitatbedingt bereits im Vorfeld ausgeschlossen
werden kénnen, werden aufgefiihrt, jedoch entfallen fur diese Arten vertiefende
Untersuchungen.

Erhebliche

Beeintrachtigungen

des FFH-Gebiets (Einzelarten, Lebensraume,

Lebensraumtypen) sind mangels geeigneter Habitate der meisten Arten, fehlender
Strukturen sowie durch die umzusetzenden Vermeidungs-, Minimierungs- und ggf.
Ausgleichsmalinahmen nicht zu erwarten.

COSN,,

1166 - Kammmolch (Triturus cristatus)

1193 - Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1321 - Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) [Bewertung auf Gebietebene = B]

Arten: Bestand (Lebensstitten / Artfundpunkte) und Erhaltungsziele
Erhaltung der Populationen und ihrer Lebensstatten in ihrem derzeitigen Zustand bzw.
g der Populationen und ihrer Lebensstatten @
104 e Azunger ( : =]
1059 - Heller W pf-Ameisen-Blauling (Maculinea teleius)

1060 - GroRer Feuerfalter (Lycaena dispar)

[S]

1061 - Dunkler W knopf-A

[S]

*1093 - St (A

Blauling (M
*1078 - Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
1083 - Hirschkafer (Lucanus cervus)

nausithous)

1163 - Groppe (Cottus gobio)

1096 - Bachneunauge (Lampetra planeri)

des und

) -
L7

deshalb aus kartographischen Griinden keine eigene Darstellung.
Achtung: Die Artfundpunkte und Kirzel der beiden Fischarten haben unterschiedliche Farben.

1323 - Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) [Bewertung auf Gebietebene = C]

1324 - Groles Mausohr (Myotis myotis) [Bewertung auf Gebietebene = C]

Die Lebensstatten der drei Fledermausarten erstrecken sich jeweils liber das gesamte FFH-Gebiet,
bis auf die Wochenstuben, die mit dem jeweiligen Symbel der Fledermausart und einer
roten Umrandung O

gekennzeichnet sind.
1381 - Besenmoos (Dicranum viride)
1387 - Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)

1421 - Européischer Dunnfarn (Trichomanes speciosum)

* Prioritare Art

Abbildung 5: Ausschnitt Managementplan Bestandes- und Zielekarte. Lebensstéatten. FFH-Gebiet ,,Schwarzwald-Westrand von

Herbolzheim bis Hohberg“
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Vogelschutzgebiet
Das nachstgelegene Vogelschutzgebiet ,Kinzig-Schutter-Niederung® (Schutzgebiets-Nr.
7513441) liegt in Uber 6 km nordlicher Entfernung zum Untersuchungsgebiet. Aufgrund
der Entfernung sowie der Lage des Untersuchungsgebiets innerhalb des
Siedlungsbereichs  kénnen erhebliche Beeintrachtigungen der Arten des
Vogelschutzgebiets ausgeschlossen werden, sodass eine weitere Betrachtung entfallt.
Naturschutz- Im Untersuchungsgebiet und der weiteren Umgebung sind keine Naturschutzgebiete
gebiete ausgewiesen. Eine weitere Betrachtung entfallt.
Gesetzlich Im Untersuchungsgebiet und der nadchsten Umgebung sind keine nach 830 BNatSchG
geschitzte besonders geschitzten Biotope vorhanden. Eine weitere Betrachtung entfallt.
Biotope nach

830 BNatSchG

Landschafts-
schutzgebiet

Waldschutz-
gebiete

Wildtierkorridor

Auerhahn-
Schutzzone

FFH-Mahwiesen

Biotopverbund-
achsen

Das Landschaftsschutzgebiet ,Schutterlindenberg“ (Schutzgebiets-Nr. 3.17.009) liegt in
knapp 800 m nérdlicher Entfernung zum Untersuchungsgebiet. Aufgrund der Entfernung
sowie durch die Lage des Untersuchungsgebiets in einer Siedlung kénnen erhebliche
Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden, sodass eine weitere Betrachtung entfallt.

Im Untersuchungsgebiet und der weiteren Umgebung sind keine Waldschutzgebiete
vorhanden. Eine weitere Betrachtung entfallt.

Im Untersuchungsgebiet und der weiteren Umgebung sind keine Wildtierkorridore
vorhanden. Eine weitere Betrachtung entfallt.

Im Untersuchungsgebiet und der weiteren Umgebung sind keine Auerhahn-Schutzzonen
vorhanden. Eine weitere Betrachtung entfallt.

Im Untersuchungsgebiet und der weiteren Umgebung sind keine FFH-Mahwiesen
vorhanden. Eine weitere Betrachtung entfallt.

Innerhalb des Untersuchungsgebiets sowie der weiteren Umgebung sind keine
Biotopverbunde feuchter, mittlerer oder trockener Standorte ausgewiesen. Eine weitere
Betrachtung entfallt.
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3 Methodik

Beziglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten

Kartierungen der Arten herangezogen (vgl.

Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden

Verbreitungsdaten der OGBW (ADEBAR), der 6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe
Literaturliste) und weitere Quellen (z.B. fertige Managementplane etc.) genutzt.

Im Jahr 2021 wurden basierend auf diesen Grundlagen Untersuchungen beziiglich des
Arteninventars durchgefuhrt. Die Begehungsmethoden erfolgten in Anlehnung an die
Methodenblatter aus Albrecht et al. 2015.

Auf dieser Grundlage werden die relevanten Arten sowie die Methodik bezuglich
notwendiger Gelandeerhebungen im Folgenden fir die einzelnen Gruppen dargestellt. Die
entsprechenden Aussagen zur Methodik werden in den einzelnen Artkapiteln gegeben.

Die bisherigen Begehungstermine kdnnen der Tabelle 1 enthommen werden.

Tabelle 1: Begehungstermine

Datum Zeit Anlass Wetter

04.05.2021 Ubersichtsbegehung Biro Turni mit
Baumhdohlenkartierung und Einsatz
Endoskopkamera

04.05- Taglich erste 1.Fledermauskartierung passiv Biiro Turni

11.05.2021 Nachthalfte

08.05.2021 7.30-8.15 Uhr 1. Kartierung Vogel Sonnig, unbewdlkt
Beibeobachtung weiterer Artengruppen ca.19°C

08.05.2021 11.15-12.00 Uhr 1. Kartierung Reptilien Sonnig, unbewdolkt
Beibeobachtung weiterer Artengruppen ca.21°C

31.05.2021 7:45-8.30 Uhr 2. Kartierung Vogel Sonnig, unbewdlkt
Beibeobachtung weiterer Artengruppen ca. 20°C

31.05.2021 15.00- 15.45 Uhr 2. Kartierung Reptilien Sonnig, unbewdlkt
Beibeobachtung weiterer Artengruppen ca.21°C

04.06.2021 Erste Nachthalfte 1.Fledermauskartierung  aktiv.  Bldro  Turni: | 17-23°C, trocken,
Ausflugbeobachtung, Begehung windarm

15.06.2021 11.00-11.45 Uhr 3. Kartierung Reptilien Sonnig, leicht diesig
Beibeobachtung weiterer Artengruppen ca. 23°C

10.07.2021 8.45-9.30 Uhr 3. Kartierung Vogel Sonnig, leicht diesig
Beibeobachtung weiterer Artengruppen ca. 20 °C

11.07.2021 Erste Nachthalfte 2.Fledermauskartierung  aktiv.  Biro  Turni: | 15-23°C, trocken,
Ausflugbeobachtung, Begehung windstill

11.07- Taglich erste 2.Fledermauskartierung passiv Buro Turni

18.07.2021 Nachthélfte

14.07.2021 12.00- 12.45 Uhr 4. Kartierung Reptilien Sonnig, unbewdlkt
Beibeobachtung weiterer Artengruppen ca.19°C
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Datum Zeit Anlass Wetter
14.07.2021 12.00- 12.45 Uhr . - . i
4, Kartierung Reptilien Sonnig, unbewdolkt
Beibeobachtung weiterer Artengruppen ca.19°C
20.08.2021 Erste Nachthalfte 3.Fledermauskartierung  aktiv.  Blro  Turni: | 15-20°C, trocken,
Ausflugbeobachtung, Begehung windstill
.09.- Taglich r . . .
03.09 agic erste 3.Fledermauskartierung passiv Biiro Turni
10.09.2021 Nachthalfte
10.09.2021 Erste Nachthalfte 4. Fledermauskartierung  aktiv.  Blro  Turni: | 18-24°C, trocken,
Ausflugbeobachtung, Begehung windstill
14.09.2021 12.30- 13.30 Uhr 5. Kartierung Reptilien Sonnig, unbewolkt
Beibeobachtung weiterer Artengruppen ca.22°C

4 Mollusken
4.1 Methodik

4.2 Bestand

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Bezuglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der o6ffentlich zugénglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. fertige Managementpléne etc.) genutzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die zur Verfiigung stehenden Daten ausreichend.
Vertiefende Untersuchungen sind nicht notwendig.

Befragungen der Ortlichen Fischereiverbande, Naturschutzverbdnde usw. zum
Vorkommen von Mollusken in der Umgebung des Plangebiets werden nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht erforderlich, da keine Eingriffe in Gewdasserstrukturen vorgesehen
sind.

Die bisherigen Begehungstermine kénnen der Tabelle 1 entnommen werden.

Verbreitungsbedingt nicht auszuschlieBen sind laut Verbreitungskarten der LUBW im
Untersuchungsgebiet die Arten Bachmuschel, Schmale Windelschnecke und Bauchige
Windelschnecke.

Da keine Eingriffe in geeignete Habitatstrukturen der planungsrelevanten Mollusken
vorgesehen sind, kénnen erhebliche Beeintrachtigungen im Vorfeld ausgeschlossen
werden.

Ein Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.
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Tabelle 2: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Mollusken

V | L |E |Art

Art RLBW | RLD |FFHRL |BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

X |0 Unio crassus Bachmuschel 1 1 I, IV S
X |0 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 3 3 Il
X |0 Vertigo moulinsiana Bauchige Windelschnecke 2 2 Il

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke 2 1 I, IV s

Pseudanodonta complanata Abgeplattete Teichmuschel 1 1 s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

O‘ ‘ ‘Vertigogeyeri Vierzéhnige Windelschnecke ‘ 1 ‘ 1 ‘ Il ‘

5 Krebse und Spinnentiere

5.1 Methodik

5.2 Bestand

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Bezuglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der o6ffentlich zugénglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. fertige Managementpléne etc.) genutzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die zur Verfiigung stehenden Daten ausreichend.
Vertiefende Untersuchungen sind nicht notwendig.

Befragungen der Ortlichen Fischereiverbande, Naturschutzverbdnde usw. zum
Vorkommen von Krebsen und Spinnentieren in der Umgebung des Plangebiets werden
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich, da keine Eingriffe in geeignete
Habitatstrukturen vorgesehen sind.

Die bisherigen Begehungstermine kénnen der Tabelle 1 entnommen werden.

Verbreitungsbedingt nicht auszuschlieBen ist laut Verbreitungskarten der LUBW im
Untersuchungsgebiet der Steinkrebs.

Die Art wird im Managementplan des néchstgelegenen FFH-Gebiets aufgefuhrt. Zur
Verbreitung im Gebiet Iasst sich entnehmen:

Die Verbreitung im FFH-Gebiet beschrankt sich auf das Gewassersystem des
Dérlinbachergrundbéchles mit dem Miinstergraben.

Da keine Eingriffe in geeignete Habitatstrukturen der planungsrelevanten Krebse und
Spinnentiere vorgesehen sind und diese zudem bei genauerer Betrachtung
verbreitungsbedingt nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden, kdnnen
erhebliche Beeintrachtigungen im Vorfeld ausgeschlossen werden.

Ein Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.
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Tabelle 3: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Krebse und Spinnentiere

V | L |E |Art

Art RLBW | RLD |FFHRL |BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

0 Austropotamobius pallipes Dohlenkrebs 1 nb Il

X 1|0 Austropotamobius torrentium Steinkrebs 2 2 Il b

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Astacus astacus Edelkrebs 2 1 S
0 Dolomedes plantarius Gerandete Wasserspinne 2 2 S
0 Philaeus chrysops Goldaugenspringspinne 2 2 S
0 Tanymastix stagnalis Sumpf-Feenkrebs nb 1 S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Loérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

Branchipus schaefferi Sommer-Feenkrebs nb 2 S
Anthrenochernes stellae Stellas Pseudoskorpion nb 2 Il

6 Kafer

6.1 Methodik

6.2 Bestand

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Beziglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der offentlich zugénglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. hirschkafer-suche.de, Managementpléane) genutzt.

Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Gehdlze wurden auf eine Eignung fur den
Hirschkéafer sowie weitere Totholzkafer untersucht.

Die bisherigen Begehungstermine kénnen der Tabelle 1 entnommen werden.

Bis auf den Hirschkafer und den Eichen-Buntkafer kdnnen die streng geschitzten
Kéaferarten im Untersuchungsgebiet verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden.

Der Eichen-Buntkafer, welcher alte Eichenwalder als Habitat bevorzugt, findet im
Untersuchungsgebiet keine geeigneten Strukturen, sodass eine weitere Betrachtung
entfallt.

2022 wurde ein Hirschkaferfund in Lahr gemeldet (hirschkafer-suche.de). In den
Vorjahren wurden mehrere Individuen in Lahr nachgewiesen (hirschkéafer-suche.de).

Die Art wird zudem im Managementplan des nachstgelegenen FFH-Gebiets aufgefihrt.
Dem entsprechenden Kapitel zur Verbreitung im Gebiet ist zu entnehmen:

Die Verteilung der Lebensstatte in den bei der Ausweisung bertcksichtigten Bereich des
FFH-Gebiets zwischen Munchweier im Stden und dem Waldstiick zwischen Lahr und
Heiligenzell im Norden erfolgte relativ gleichmaRig tber die gesamte Flache. Ein groRer
Teil der Bestande liegt an Waldrandlagen und weist eine Exposition in Richtung Siiden
bis Westen auf. Zwischen Sulz und Minchweier wurden deutlich weniger Bestéande als
Lebensstatte ausgewiesen. Diese lagen im sidlichen Bereich, in dem auch zwei
Nachweise lagen.
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Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Gehdlze wurden auf eine Eignung fir den
Hirschkafer sowie weitere Totholzkéafer untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die im
Untersuchungsgebiet vorhandenen Einzelbdume und Heckenstrukturen keine
geeigneten Habitate fur eine Eiablage des Hirschkéafers darstellen. Zwar sind vereinzelt
Totholzstrukturen vorhanden, es konnten jedoch weder Saftleckstellen noch geeignete
Totholzanteile mit morschem, feuchtem, verpilztem, weil3faulem Holz in Bodennédhe
nachgewiesen werden.

Allenfalls kénnten sich Einzeltiere sporadisch im Untersuchungsgebiet aufhalten oder
dieses Uberfliegen.

Ein sporadischer Aufenthalt von Einzeltieren an den verbleibenden Geholzen sowie ein
Uberflug des Untersuchungsgebiets sind sowohl bauzeitlich als auch nach Abschluss der
geplanten MaRnahmen weiterhin mdglich. Zudem kodnnen die neu entstehenden
Strukturen (Garten, Gehdolze) wieder sporadisch aufgesucht werden.

Da die zu rodenden Gehdlze keine hochwertigen Habitate fir den Hirschkéfer (und
weitere Totholzkaferarten) darstellen und der Hirschkafer bauzeitlich und nach Abschluss
der Bauarbeiten fur sporadische Aufenthalte in die unmittelbare Umgebung ausweichen
kann bzw. eine Nutzung der neu entstehenden Strukturen sowie ein Uberflug weiterhin
mdglich ist, kdnnen erhebliche Beeintrachtigungen der Art ausgeschlossen werden,
sodass keine weitere Betrachtung erforderlich wird.

Der zwischen Karlsruhe und Offenburg im Rheinauenwald sehr lokal nachgewiesene
Scharlachkafer (Cucujus cinnaberinus) ist aufgrund seiner stark eingeschrankten
Ausbreitungsfahigkeit in Lahr nicht zu erwarten.

Der Eremit (Osmoderma eremita) ist ebenfalls gemal der aktuellen Nachweisstellen nicht
zu erwarten.

Tabelle 4: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Kéfer

V | L |E |Art

Art RLBW | RLD |FFHRL |BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

X |0 Clerus mutillarius Eichen-Buntkéafer 2 1 S
X [(X)| O |Lucanus cervus Hirschkéafer 3 2 Il b
0 Megopis scabricornis Kérnerbock 1 1 S
0 Palmar festiva Sudlicher Wacholder-Prachtkéafer 1 1 s
Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 Protaetia aeruginosa GroRRer Goldkéfer 2 1 S
Aesalus scarabaeoides Kurzschroter 2 1 S
Gnorimus varabilis Veranderlicher Edelscharrkéafer 2 1 S
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 Cylindera germanica Deutscher Sandlaufkafer 1 2 S
0 Meloe rugosus Mattschwarzer Maiwurmkafer nb 1 s
0 Purpuricenus kaehleri Purpurbock 1 1 S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschréankt vorkommen.

0 Acmaeodera degener Gefleckter Eichen-Prachtkafer 1 1 s
0 Bolbelasmus unicornis Vierzahniger Mistkafer nb 1 I, IV S
0 Eurythyrea quercus Eckschildiger Glanz-Prachtkéafer 1 1 s
0 Meloe autumnalis Blauschimmernder Maiwurmkéfer nb 1 S
0 Meloe cicatricosus Narbiger Maiwurmkéfer nb 1 S
0 Necydalis ulmi Panzers Wespenbock 1 1 s
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0 Scintillatrix mirifica Wunderbarer Ulmen-Prachtkéafer 1 1 S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

Cerambyx cerdo Heldbock; GroRRer Eichenbock 1 1 I, IV s
Cucujus cinnaberinus Scharlachkéfer nb 1 I, IV S
. Scharfzahniger Zahnflugel-
Dicerca furcata Prachikafer z 1 S
Dytiscus latissimus Breitrand nb 1 I, IV s
0 Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitfligel- nb 3 I, IV S
Tauchkafer
0 Meloe decorus Violetthalsiger Maiwurmkéfer nb 1 s
0 Necydalis major Grol3er Wespenbock 1 1 S
0 Osmoderma eremita Eremit 2 2 I, Iv s
0 Phytoecia uncinata Wachsblumenbdckchen nb 1 s
0 Rosalia alpina Alpenbock 2 2 I, IV S
7 Libellen
7.1 Methodik
Bezuglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der offentlich zugénglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. Managementplane) genutzt.
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die zur Verfiigung stehenden Daten ausreichend.
Vertiefende Untersuchungen sind nicht notwendig.
Die bisherigen Begehungstermine kdnnen der Tabelle 1 entnommen werden.
7.2 Bestand
Verbreitungsbedingt nicht auszuschlieen, sind laut Verbreitungskarten der LUBW
Bestand ; ) : -
Vorkommen der Helm-Azurjungfer, der GroRen Moosjungfer sowie der Griinen
Lebensraum und :
e Flussjungfer.
Individuen

Die Helm-Azurjungfer wird im Managementplan des néachstgelegenen FFH-Gebiets
aufgefiihrt. Zur Verbreitung der Art Iasst sich entnehmen:

Vorkommen der Helm-Azurjungfer im Gebiet existieren nur dstlich Niederschopfheim, im
Gewassersystem des Ried- und Erlenbachs sowie zwischen Ettenheim und Wallburg im
Seltenbach.

Da jedoch keine geeigneten Habitate fir die Arten vorhanden sind, kdnnen sie
habitatbedingt ausgeschlossen werden, sodass eine weitere Betrachtung entfallt.

Ein Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.
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Tabelle 5: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Libellen

V | L |E |Art

Art RLBW | RLD |FFHRL |BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kdnnen.

Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

0 ‘ ‘ ‘Orthetrum albistylum Ostlicher Blaupfeil ‘ D ‘ R ‘ ‘ S
Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit

X |0 Coenagrion mercuriale Helm-Azurjungfer 3 2 Il S

0 Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer 2 * v s

X |0 Ophiogomphus cecilia Grune Flussjungfer 3 * I, IV S
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit

0 ‘ ‘ ‘Aeshna subarctica elisabethae |Hochmoor-Mosaikjungfer ‘ 2 ‘ 1 ‘ ‘ s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine

aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

Aeshna caerulea

0 Alpen-Mosaikjungfer 1 1 s
0 Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer 1 3 v S
X |0 Leucorrhinia pectoralis GrolRe Moosjungfer 1 3 I, IV s
0 Somatochlora alpestris Alpen-Smaragdlibelle 1 1 S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tien

gen, Ldrrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

Scharlachlibelle

0 Ceriagrion tenellum 1 \% S
0 Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer 1 1 Il s
0 Leucorrhinia albifrons Ostliche Moosjungfer 0 2 v S
0 Nehalennia speciosa Zwerglibelle 1 1 S
0 Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle 2 1 v 5

8 Schmetterlinge

8.1 Methodik

8.2 Bestand

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Beziglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der offentlich zugénglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. Managementplane) genutzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die zur Verfiigung stehenden Daten ausreichend.
Vertiefende Untersuchungen sind nicht notwendig.

Die bisherigen Begehungstermine kénnen der Tabelle 1 enthommen werden.

Verbreitungsbedingt nicht auszuschlieBen sind laut Verbreitungskarten der LUBW im
Untersuchungsgebiet der GroRRe Feuerfalter, der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenblauling,
der Helle Wiesenknopf-Ameisenblauling, der Oberthirs Wiirfel-Dickkopffalter sowie die
Spanische Fahne.

Ein Nachweis des GroRen Feuerfalters stammt von 2011 aus Lahr-West (schmetterlinge-
d.de).
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Im Managementplan des nachstgelegenen FFH-Gebiets werden die Arten Heller
Wiesenknopf-Ameisen-Blauling, GroRRer Feuerfalter, Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-
Blauling und Spanische Flagge aufgefihrt. Zur Verbreitung der Arten lasst sich
entnehmen:

Der Schwerpunkt der Verbreitung des Hellen Wiesenknopf-Ameisen-Blaulings liegt im
Suden des Gebiets Hier sind an erster Stelle die recht individuenstarken Populationen im
»Dorlinbachergrund”“ und im ,Miinstergraben® &stlich Ettenheimmiinster zu nennen.
Kleinere Vorkommen existieren ferner an den Héangen unmittelbar nérdlich
Ettenheimmdinster sowie im NSG ,Saure Matten® zwischen Ettenheim und Wallburg. Im
Norden gibt es nur eine kleine, derzeit im Wesentlich auf zwei Feuchtbrachen beschrénkte
Population bei Zunsweier.

Der Grol3e Feuerfalter hat seinen Verbreitungsschwerpunkt im Nordwesten des Gebiets,
da hier im Raum zwischen Zunsweier, Niederschopfheim und Diersburg mehrere
Teilgebiete im Offenland liegen, das die typische Uberwiegend kleinteilige Struktur der
Schwarzwaldvorbergzone mit ihren Bachtdlchen aufweist. Vergleichbare Verhaltnisse
finden sich zwischen Ettenheim und Wallburg im Siden, wo die Art ebenfalls
nachgewiesen werden konnte.

Der Schwerpunkt der Verbreitung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Blaulings liegt
im Suden des Gebiets. Hier sind an erster Stelle die recht individuenstarken Populationen
im ,Dérlinbachergrund” und im ,Miinstergraben” &stlich Ettenheimmdiinster zu nennen.
Kleinere Vorkommen existieren ferner an den Hé&ngen unmittelbar nérdlich
Ettenheimmdinster sowie im NSG ,Saure Matten® zwischen Ettenheim und Wallburg. Im
Norden gibt es nur eine kleine, derzeit im Wesentlich auf zwei Feuchtbrachen beschrankte
Population bei Zunsweier.

Die Funde der Spanischen Flagge konzentrieren sich auf das Waldgebiet zwischen
Wallburg und Sulz. Zwischen Sulz und Lahr sowie nérdlich Lahr wurde die Art trotz eines
teils sehr guter Habitatangebots nur vereinzelt angetroffen. Ostlich Diersburg gelang trotz
des Vorhandenseins geeigneter Habitate kein Nachweis.

Der GroRRe Feuerfalter findet innerhalb des Untersuchungsgebiets keine geeigneten
Habitate wie etwa strukturreiches, feuchtes Grinland, Hochstauden entlang von
Gewassern usw.

Auch die Arten Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbléuling und Heller Wiesenknopf-
Ameisenblauling koénnen habitatbedingt bereits im Vorfeld im Untersuchungsgebiet
ausgeschlossen werden. Fur diese an ein Vorkommen des GroRRen Wiesenknopfs
gebundenen Arten sind keine geeigneten Habitatstrukturen wie Feuchtwiesen,
hochwertige Wiesenbrachen, Graben mit Hochstaudensaumen usw. vorhanden, sodass
eine weitere Betrachtung entfallt.

Der Oberthiirs Waiirfel-Dickkopffalter, der 2005 in Lahr nachgewiesen wurde
(schmetterlinge-d.de), bevorzugt Trocken- und Magerrasen, magere Stral3enrander,
Waldlichtungen usw. mit lickiger Vegetation zur Eiablage. Im Plangebiet werden die
Habitatanspriche der Art nicht erfillt, sodass ein Vorkommen als unwahrscheinlich
einzustufen ist.

Die Spanische Fahne wurde 2019 in Lahr-Ost nachgewiesen (schmetterlinge-d.de). Auch
fur diese Art sind die Habitatanspriiche im Untersuchungsgebiet mangels bevorzugter
Futterpflanzen nicht ideal.

Die praferierten Nahrungspflanzen Wasserdost und Gemeiner Dost sind nicht vorhanden.
Zwar nutzt die Art alternativ auch Futterpflanzen wie Brennnessel, Klee und Brombeere,
da das vorhandene Strukturangebot jedoch &uRRerst gering ausféllt, kann allenfalls ein
sporadischer Aufenthalt zur Thermoregulation erwartet werden.

Strukturen zur Thermoregulation findet die Art auch in der unmittelbaren Umgebung des
Plangebiets, in welche sie ungehindert ausweichen kann. Nach Abschluss der Bauarbeiten
entstehen neue Strukturen (Garten, Straucher etc.) die zur Thermoregulation genutzt
werden kdnnen.
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Da es weder zu einem Verlust hochwertiger Strukturen zur Thermoregulation noch zu
einem Verlust von Platzen zur Eiablage und Nahrungsaufnahme der Spanischen Fahne
kommt, kénnen erhebliche Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden.

In Form von Beibeobachtungen wahrend den durchgefilhrten artenschutzrechtlichen
Kartierungen wurden keine abweichenden Ergebnisse erbracht. Weiterfilhrende
Untersuchungen werden nicht erforderlich.

Grundsatzlich wird fur die Insektenfauna empfohlen, geplante Grunflachen mdglichst
arten- und strukturreich mit Blihaspekten (z.B. stauden- und bliitenreichen Ruderalsdume)
zu gestalten und auf blitenarme Zierrasenelemente méglichst zu verzichten.

Auch ein Einrichten von Insektenhotels ist grundséatzlich zu begriiRen. Bei der Wahl
geeigneter insektenfreundlicher Gestaltungselemente kdnnen die Umweltbaubegleitung
sowie die ortlichen Naturschutzverbénde hinzugezogen werden.

Ein Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.

Tabelle 6: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Schmetterlinge

V | L |E|Ar

Art RLBW | RLD |FFHRL |BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

X Callimorpha quadripunctaria Spanische Fahne * * Il
X Lycaena dispar Grol3er Feuerfalter 3 3 I, IV s
0 Maculinea arion Schwarzfleckiger Ameisen-Blauling 2 3 v S
X 1|0 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf- 3 \% I, IV S
Ameisenblauling
X |0 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf- 1 2 I, IV S
Ameisenblauling
Nycteola degenerana Salweiden-Wicklereulchen 2 3 S
Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwarmer \% * \ S
X |0 Pyrgus armoricanus Oberthirs Wurfel-Dickkopffalter 1 3 S
Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 Brenthis daphne Brombeer-Perlmutterfalter 1 D S
0 Cleorodes lichenaria Gruner Flechten-Rindenspanner 2 1 5
0 Cucullia caninae Hundsbraunwurz-Ménch R R S
0 Hipparchia fagi Grof3er Waldportier R 2 S
0 Luperina dumerilii Dumerils Graswurzeleule R 2 5
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 Alcis jubata Bartflechten-Rindenspanner 1 1 S
0 Anarta cordigera Moor-Bunteule 2 1 5
0 Idaea contiguaria Fetthennen-Felsflur-Zwergspanner R 2 S
0 Nola subchlamydula Gamander-Graueulchen 1 R S
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.
0 Fagivorina arenaria Scheckiger Rindenspanner 3 1 S
0 Actinotia radiosa Trockenrasen-Johanniskrauteule R 1 s
0 Agrodiaetus damon Weil3dolch-Blauling 1 1 s
0 Carsia sororiata Moosbeerenspanner 2 1 S
0 Cucullia gnaphalii Goldruten-Ménch 1 1 S
0 Eriogaster catax Hecken-Wollafter 0 1 I, vV S
0 Eucarta amethystina Amethysteule 2 2 S
0 Eurodryas aurinia Goldener Scheckenfalter 1 2 Il b
0 Gastropacha populifolia Pappelglucke 1 1 S
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V| L |[E |Art Art RLBW | RLD |FFHRL |BNatSchG

0 Hadena magnolii Sudliche Nelkeneule 1 2 S

0 Hyles vespertilio Fledermausschwarmer 1 0 s

0 Lemonia taraxaci Léwenzahn-Wiesenspinner R 0 S

0 Lopinga achine Gelbringfalter 1 2 v S

0 Nola cristatula Wasserminzen-Graueulchen 1 * s

0 Paidia murina Mauer-Flechtenb&rchen D 1 S

0 Pericallia matronula Augsburger Bar R 1 S

0 Pyrgus cirsii Spatsommer-Wurfel-Dickkopffalter 1 1 S

0 Tephronia sepiaria Totholz-Flechtenspanner 1 R S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 Carcharodus flocciferus Heilziest-Dickkopffalter 1 2 S
0 Coenonympha hero Wald-Wiesenvdgelchen 1 2 v s
0 Gortyna borelii Haarstrangeule 1 1 I, vV S
0 Hypodryas maturna Eschen-Scheckenfalter 1 1 I, IV S
0 Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter 1 2 I, IV s
0 Parnassius apollo Apollofalter 1 2 v S
0 Parnassius mnemosyne Schwarzer Apollo 1 2 v S
0 Zygaena angelicae Elegans-Widderchen R 1 S

9 Heuschrecken

9.1 Methodik

9.2 Bestand

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Beziglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der offentlich zugénglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. Managementplane) genutzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die zur Verfiigung stehenden Daten ausreichend.
Vertiefende Untersuchungen sind nicht notwendig.

Die bisherigen Begehungstermine kénnen der Tabelle 1 enthommen werden.

Die GroRRe Schiefkopfschrecke breitet sich in Stidbaden in den letzten Jahren deutlich aus
und ist daher verbreitungsbedingt auch im Untersuchungsgebiet nicht auszuschlie3en.

Der Roten Liste mit Stand von 2020 ist zu entnehmen, dass die Art als ungefahrdet
eingestuft wird, wahrend sie zuvor noch als ausgestorbene Art am geografischen Rand
ihres Verbreitungsgebiets (RL Or) eingestuft wurde.

Da der positive Trend vermutlich klimatisch bedingt ist, rechnet Treiber (2016) mit einer
weiteren Ausbreitung dieser Art, die, falls sie sich vergleichbar 6kologisch breit gefachert
ansiedelt wie im Mittelmeerraum, in Zukunft ein breites Habitatspektrum in Stidbaden
besetzen wird. Laut Treiber ,ist die lokale Population sehr grof3 und dehnt sich standig
weiter aus. Die Vorkommen in den Teilgebieten des Oberrheingebiets hangen aufgrund
der hohen Mobilitéat der Art auch Uber StralRen, Flisse und Siedlungsgebiete hinweg
zusammen und stehen in Austausch®. Sie ist weiterhin in der Ausbreitung begriffen und
nimmt auch unterschiedliche Lebensrdume an, so dass sie mittel- bis langfristig als weit
verbreitet, nicht mehr bedroht und eurydk eingestuft werden wird.
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Nach gangiger fachlicher Praxis wird die Art aufgrund der Ausbreitungswelle als besonders
geschitzte Art im Rahmen der Eingriffsregelung abgehandelt.

Ideale Habitate der GroRen Schiefkopfschrecke in Form von Magerrasen, Magerwiesen
und strukturreichen Sdumen sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Zwar kann
beobachtet werden, dass die Art auch Garten, Parks usw. besiedelt, die weniger
hochwertige Strukturen bereitstellen, im Plangebiet ist ein Vorkommen der Art jedoch
dennoch als unwahrscheinlich einzustufen.

Ebenfalls verbreitungsbedingt nicht auszuschlie3en ist die besonders geschiitzte, der
Eingriffsregelung unterliegende Blaufligelige Odlandschrecke. Die Art bevorzugt als
Habitat trockene Standorte mit Ilickiger Vegetation wie Halbtrockenrasen, Kies- und
Sandgruben, Rheindamme usw. Auch diese Art findet im Untersuchungsgebiet keine
ausreichend  hochwertigen  Habitatstrukturen, sodass ein Vorkommen als
unwahrscheinlich eingestuft wird.

Vermeidungs- und Minimierungsmalinahmen werden nach derzeitigem Kenntnisstand
nicht erforderlich. Auch ein Ausgleichsbedarf ergibt sich nach derzeitigem Kenntnisstand
nicht.

Grundsatzlich wird jedoch fir die Insektenfauna empfohlen, geplante Grinflachen
moglichst arten- und strukturreich mit Bluhaspekten (z.B. stauden- und blitenreichen
Ruderalsdume, offene Bodenstellen etc.) zu gestalten und auf blitenarme
Zierrasenelemente mdoglichst zu verzichten.

Auch ein Einrichten von Insektenhotels ist grundséatzlich zu begriiRen. Bei der Wahl
geeigneter insektenfreundlicher Gestaltungselemente kdnnen die Umweltbaubegleitung
sowie die Ortlichen Naturschutzverbénde hinzugezogen werden.

Ein Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.

Tabelle 7: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Heuschrecken

V | L |E |Art

Art RLBW | RLD |FFHRL |BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein konnen.

X ‘(X)‘ 0 ‘Ruspolia nitidula ‘GroBe Schiefkopfschrecke ‘ 0 ‘ R ‘ ‘ s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

Aiolopus thalassinus Griine Strandschrecke 2 2 S
Platycleis tessellata Braunfleckige BeiRschrecke 1 1 S
Modicogryllus frontalis Ostliche Grille 1 1 s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

O‘ ’ ‘Arcypterafusca GrolRe Hockerschrecke ’ 1 ’ 1 ‘ ‘ S

10 Fische und Rundmauler

10.1 Methodik

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der o6ffentlich zugénglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. Managementplane) genutzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die zur Verfiigung stehenden Daten ausreichend.
Vertiefende Untersuchungen sind nicht notwendig.
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10.2 Bestand

Bestand

Lebensraum und

Individuen

Befragungen der ortlichen Fischereiverbande, Naturschutzverbdnde usw. zum
Vorkommen von Fischen und Rundméaulern in der Umgebung werden nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht erforderlich, da keine Eingriffe in Gewasserhabitate vorgesehen sind.

Die bisherigen Begehungstermine kénnen der Tabelle 1 enthommen werden.

Verbreitungsbedingt nicht auszuschlieen sind im Untersuchungsgebiet die streng
geschitzten Arten Bachneunauge, Bitterling, Groppe, Karausche, Karpfen, Meerforelle,
und Asche sowie der besonders geschiitzte Europaische Aal.

Im Managementplan des nachstgelegenen FFH-Gebiets werden die Arten
Bachneunauge und Groppe aufgefuhrt. Zur Verbreitung der Arten im Gebiet lasst sich
entnehmen:

Bachneunauge:

Die Verbreitung im FFH-Gebiet beschrankt sich auf das Gewassersystem von
Dérlinbachergrundbéachle mit dem Minstergraben.

Groppe:

Die Verbreitung der Groppe beschrankt sich im FFH-Gebiet auf die im Suden liegenden
Bache Dorlinbachergrundbéchle und Minstergraben. Die Vielzahl der im Gebiet dartiber
hinaus befindlichen Béche weisen in der Regel einen zu geringen Abfluss bei
Niedrigwasser oder ungeeignete Habitatbedingungen auf. Es ist allerdings nicht
auszuschlieRen, dass manche Zufliisse zum Sulzbach, aus dem die Art bekannt ist, im
Unterlauf besiedelt werden.

Da im Untersuchungsgebiet keine potenziell besiedelbaren Gewasser vorhanden sind,
kénnen die Arten habitatbedingt ausgeschlossen werden, sodass keine vertiefenden
Untersuchungen erforderlich sind.

Ein Eintreten der Verbotstatbestande nach 8§ 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.

Tabelle 8: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Fische und Rundmauler

V| L |E JArt Art RLBW | RLD FFH RL | BNatSchG
0 JAlosa alosa Maifisch 1 1 Il

0 JAnguilla anguilla Aal 2 2 b
0 Aspius aspius Rapfen 1 * I

X 10 [Carassius carassius Karausche 1

0 [Chondrostoma nasus Nase 2 \%

0 Cobitis taenia Steinbeiler 2 * Il

X |0 Cottus gobio Groppe, Mihlkoppe \% * I

X 1|10 Cyprinus carpio Karpfen 2 *

0 [Gymnocephalus baloni Donau-Kaulbarsch nb * I, IV

0 Hucho hucho Huchen 1 2 Il

0 | ampetra fluviatilis Flussneunauge 2 3 1l b
X |10 | ampetra planeri Bachneunauge 3 * I b
0 | euciscus idus Aland 2 *

0 |_euciscus souffia agassizii Stromer 2 1]

0 |_ota lota Quappe 2 \

0 Misgurnus fossilis Schlammpeitzger 1 I
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0 Petromyzon marinus Meerneunauge 2 \% I b
X |0 Rhodeus amarus Bitterling 2 * 1]
0 ISalmo salar Atlantischer Lachs 1 1 I
0 Salmo trutta lacustris Seeforelle 2 *
X 10 [Salmo trutta trutta Meerforelle 1 *
0 Salvelinus alpinus Seesaibling 2 *
X |10 Thymallus thymallus Asche 2 2
0 Zingel streber Streber 2 2 I
11 Amphibien

11.1 Methodik

11.2 Bestand

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Bezuglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der offentlich zugénglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. Managementplane) genutzt.

Bisher fanden im Untersuchungsbereich zwei Ubersichtsbegehungen zur Erhebung des
Habitatpotenzials statt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die zur Verfiigung stehenden Daten ausreichend.
Vertiefende Untersuchungen sind nicht notwendig.

Die bisherigen Begehungstermine konnen der Tabelle 1 enthommen werden.

Verbreitungsbedingt lassen sich laut den Verbreitungskarten der LUBW im
Untersuchungsgebiet die streng geschitzten Arten Nordlicher Kammmolch,
Gelbbauchunke, Kreuzkrote, Europdischer Laubfrosch und Springfrosch sowie die
besonders geschitzten, der Eingriffsregelung unterliegenden Arten Feuersalamander,
Bergmolch, Fadenmolch, Teichmolch, Erdkréte, Grasfrosch, Teichfrosch und Seefrosch
nicht ausschlief3en.

Im Managementplan des nachstgelegenen FFH-Gebiets werden die Arten Nérdlicher
Kammmolch und Gelbbauchunke aufgefiihrt. Zur Verbreitung der Arten im Gebiet lasst
sich entnehmen:

Der Kammmolch konnte im Gebiet nur in einem Absetzbecken auf dem Deponiegelande
Kahlenberg und an einem kinstlichen Kleingewéasser wenig auf3erhalb nachgewiesen
werden.

Die Gelbbauchunke konnte in vier Teilgebieten festgestellt werden:
- Steinbruch sudlich Diersburg

- Deponie Kahlenberg

- Waldgebiet zwischen Lahr und Miinchweier

- Steinbruch ,Altvater” und Umgebung

Ein Vorkommen streng geschitzter Amphibienarten im Untersuchungsgebiet ist mangels
bekannter Nachweise und aufgrund der gegebenen Habitatstrukturen als
unwahrscheinlich einzustufen.

Im Plangebiet sind vor allem Gebaude, Zierrasen, Einzelbaume, versiegelte Flachen und
Heckenstrukturen vorhanden. Eine Nutzung dieser Strukturen als Landlebensraume
kann mangels geeigneter Habitate weitgehend ausgeschlossen werden.
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Im Rahmen der artenschatzrechtlichen Kartierungen der Artengruppe der Reptilien
erfolgten Beibeobachtungen der Amphibien. Nachweise wurden dabei nicht erbracht.

Auch potenziell besiedelte Gewasserhabitate sind im Untersuchungsgebiet nicht
vorhanden.

Zu Bedenken ist zudem, dass durch die Lage des Plangebiets im Siedlungsbereich mit
angrenzenden Stral3en, Gebauden usw. diverse Zerschneidungswirkungen vorhanden
sind, sodass auch ein Einwandern von Einzeltieren aus ggf. vorhandenen Gartenteichen
umgebender Wohnhauser als unwahrscheinlich erachtet werden kann, zumal keine
Lockwirkungen vom Plangebiet ausgehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kénnen Einzelarten der Artengruppe der Amphibien im
Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden, sodass keine weiteren Untersuchungen
erforderlich werden.

Ein Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.

Tabelle 9: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Amphibien

IArt

Art RLBW | RLD |FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kdnnen.

0 |Alytes obstetricans Geburtshelferkrote 1 2 v S
X |0 Bombina variegata Gelbbauchunke 2 2 I, IV S
X |0 Bufo calamita Kreuzkrote 2 2 v s
X |10 Hyla arborea Europaischer Laubfrosch 3 3 v S
0 Pelophylax lessonae Kleiner Wasserfrosch G G v S
X |10 Rana dalmatina Springfrosch * 3 v S
X 1|0 Triturus cristatus Kammmolch 3 3 I, IV S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Pelobates fuscus

Knoblauchkréte 1 3 \ s

0 Pseudepidalea viridis

Wechselkrote 2 2 \Y) S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 Rana arvalis Moorfrosch 1 3 v s
0 Salamandra atra IAlpensalamander R * v S
12 Reptilien

12.1 Methodik

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis).

Im Jahr 2021 wurden basierend auf diesen Grundlagen Untersuchungen beziiglich des
Arteninventars durchgefuhrt. Die Begehungsmethoden erfolgten in Anlehnung an die
Methodenblatter aus Albrecht et al. 2015.

Zur Erfassung der Reptilien wurden potenziell nutzbare Bereiche (ruderalisierte
Vegetation, Gartenbereiche, anthropogene Ablagerungen, Mauern etc.) im
Untersuchungsgebiet langsam abgeschritten.
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12.2 Bestand

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Mdgliche Verstecke (z. B. groRere Steine, Aste, Bretter) wurden umgedreht bzw. mehrfach
aufgesucht.

Dabei wurde die Suche nach den Hauptaktivitdtsphasen der zu erwartenden Reptilien
angepasst.

Privatgarten, die an das Plangebiet angrenzen, konnten nicht untersucht werden. Es
erfolgte jedoch eine Befragung von Anwohnenden nach Sichtnachweisen. Die Ergebnisse
der Befragungen wurden fur eine worst-case-Betrachtung nicht einsehbarer Bereiche
hinzugezogen.

Verbreitungsbedingt nicht auszuschlieBen sind im Untersuchungsgebiet die streng
geschiitzten Arten Zauneidechse, Mauereidechse und Schlingnatter sowie die besonders
geschiitzten Arten Blindschleiche und Ringelnatter.

Das Plangebiet bietet Reptilien nur in eingeschréankter Form geeignete Habitate.
Allenfalls kénnten Mauereidechsen und ggf. Zauneidechsen im Plangebiet und in der
Umgebung (Kleingéarten) habitatbedingt vorkommen. Von den besonders geschiitzten
Arten kommt habitatbedingt die Blindschleiche in Frage.

Eine angrenzend an das Plangebiet vorhandene Trockenmauer liegt in feucht-schattiger
Lage und ist stark vermoost, sodass eine Nutzung durch die warmeliebenden Reptilien
im Voraus weitgehend ausgeschlossen wurde. Die Kartierungen ergaben hier keine
abweichenden Ergebnisse.

Die wenigen potenziell besiedelten Bereiche (Gehdlzrander, ruderalisierte Vegetation,
anthropogene Ablagerungen usw.) wurden 2021 in Form von 5 methodischen
Reptilienkartierungen auf ein Vorkommen von Reptilien untersucht.

Potenziell besiedelte Bereiche, die innerhalb von Privatgarten angrenzend an das
Plangebiet liegen, konnten nicht methodisch untersucht werden. Stattdessen erfolgten
Befragungen von Anwohnenden auf ein Vorkommen sowie eine worst-case-Betrachtung
im Hinblick auf die gegebenen Strukturen.

Die Befragung ergab, dass vor mehreren Jahren eine tote Blindschleiche in der
sudwestlichen Ecke des Plangebiets nachgewiesen werden konnte (siehe Abbildung 6).
2021 waren die hier vorhandenen Gehdlzflachen aufgrund des dichten Bewuchses nicht
fur Begehungen zuganglich. Aufgrund der Verbuschung der Gehdélzflache sind hier keine
potenziell nutzbaren Platze zum Sonnenbaden mehr vorhanden. Nachweise der
Blindschleiche konnten im Rahmen der Reptilienkartierungen unter Brettern, Folien usw.
nicht erbracht werden. Prinzipiell ist ein Vorkommen der Blindschleiche im
Untersuchungsgebiet zwar noch moglich- dieses ist jedoch habitatbedingt eher in den
Ostlich und ggf. westlich angrenzenden Gartenbereichen zu erwarten.

Hier ergab die Befragung der Anwohnenden zudem, dass vor allem in den Kleingarten
Eidechsen gesichtet werden konnten. Im Sinne einer worst-case-Betrachtung im Bereich
der Privatgarten wird daher von einem Vorkommen von Reptilien angrenzend an das
Plangebiet ausgegangen (Abbildung 6, gelb hinterlegte Flache).

Nachweise innerhalb des Plangebiets wurden nicht erbracht. Da mittig des Plangebiets
innerhalb des hier betrachteten 1. Bauabschnitts jedoch vereinzelt Strukturen
(Ziegelsteine, ruderalisierte Vegetation, Geholzrander) vorhanden sind, von denen
gewisse Lockwirkungen ausgehen (Abbildung 6, lila hinterlegte Flache), ist ein
Einwandern von Einzeltieren im Sinne einer worst-case-Betrachtung nicht génzlich
auszuschlie3en.

Fur den 1. Bauabschnitt werden daher Vermeidungs- und Minimierungsmafl3nahmen
umgesetzt. Da fir den 2. Bauabschnitt in den néchsten Jahren keine Uberbauung
vorgesehen ist, werden hier zunéchst keine Vermeidungs- und Minimierungsmafnahen
festgelegt. Sollte es hier in Zukunft zu baulichen Anderungen kommen, so wird eine
gesonderte artenschutzrechtliche Beurteilung erforderlich.
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Auch fur die Grinflache am westlichen Plangebietsrand werden nach derzeitigem
Kenntnisstand keine Eingriffe vorgesehen. Hier wird durch Vermeidungs- und
Minimierungsmaf3nahmen verhindert, dass Reptilien Uber die Grinflache in den
bauzeitlichen Gefahrenbereich des 1. Bauabschnitts gelangen kénnen. Falls hier
entgegen des derzeitigen Kenntnisstands Eingriffe vorgesehen sind, so werden die
Vermeidungs- und Minimierungsmalinahmen Uber eine qualifizierte
Umweltbaubegleitung entsprechend angepasst und mit der Unteren Naturschutzbehérde
abgestimmt.

Abbildung 6: Hinweis tote Blindschleiche durch Anwohner (blauer Punkt). Potenziell von Reptilien besiedelte Gartenbereiche
(gelb). Flache mit Lockstrukturen (lila) und potenzieller Einwanderung von Eidechsen aus der Umgebung (Pfeile). Quelle: LUBW

Tabelle 10: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Reptilien

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und

Ortenaukreis vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

X|0|O0 Coronella austriaca Schlingnatter 3 3 \Y s
X |(X)[(X)| O |Lacerta agilis Zauneidechse \% \% v s
X |(X)[(X)| O |Podarcis muralis Mauereidechse 2 \% v s
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V|L|E|N|Art

Art RLBW | RLD |FFH RL|BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und
Ortenaukreis keine aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt

vorkommen.
Lacerta bilineata Westliche Smaragdeidechse 1 2 v s
Vipera aspis Aspisviper 1 1 S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und

Ortenaukreis verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kdnnen.

Emys orbicularis Européaische Sumpfschildkrote 1 1 1, IV S

Zamenis longissimus Askulapnatter 1 2 \Y s

12.3 Auswirkungen

Auswirkungen

Bisher konnten im Plangebiet zwar keine streng geschitzten Reptilien nachgewiesen
werden, jedoch bestehen &ltere Hinweise auf einen Nachweis einer Blindschleiche
innerhalb des 1. Bauabschnitts und ein Einwandern von Reptilien aus umliegenden
Gartenstrukturen ist im Sinne einer worst-case-Betrachtung nicht ganzlich auszuschlief3en.

Die versiegelten Flachen und Zierrasenelemente des 1. Bauabschnitts stellen fiir Reptilien
keine relevanten Strukturen dar. Die Geholzflachen sind dicht und beschattet. Ganzlich
auszuschliel3en ist jedoch ein sporadisches Aufsuchen der Gehdlzrander durch Reptilien
nicht, zumal hier keine gréReren Barrierewirkungen zu den angrenzenden potenziell
besiedelten Garten bestehen.

Auch wenn innerhalb des Plangebiets bisher keine Reptilien nachgewiesen werden
konnten, werden aufgrund des moglichen Einwanderns baubedingt Vermeidungs- und
Minimierungsmaf3nahmen fir die Umsetzung des 1. Bauabschnitts erforderlich.

Anlagebedingt wird nicht von erheblichen Beeintrdchtigungen ausgegangen. Es entfallen
keine hochwertigen Reptilienhabitate durch das Entfernen der dichten, beschatteten
Geholzflachen. Eine Nutzung der umgebenden Flachen als Ganzjahreslebensrdume inkl.
Nahrungshabitate ist weiterhin uneingeschrankt moglich. Durch die bestehenden Garagen
und versiegelten Flachen sind bereits Vorbelastungen gegeben, tiber welche die geplanten
Baumaflnahmen nicht wesentlich hinausgehen. Aufgrund der gegebenen
Ausweichmdglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung und da keine nachweislich oder
potenziell besiedelten Reptilienhabitate mit Qualitat als Ganzjahreslebensraume entfallen,
ergibt sich nach derzeitigem Kenntnisstand kein Ausgleichsbedarf.

Grundsatzlich wird empfohlen, die neu entstehenden Garten- und Grinflachen méglichst
strukturreich zu gestalten und an geeigneten Stellen Sonderstrukturen wie Mauern,
Steinhaufen, Asthaufen einzubringen sowie o6ffentliche Griunflachen extensiv als
Bluhstreifen zu pflegen und nicht als Zierrasen kurz und artenarm zu halten.

Betriebsbedingte Auswirkungen, die wesentlich tber die bestehenden Vorbelastungen
hinausgehen, sind nicht zu erwarten.

12.4 Vermeidungs- und Minimierungsmal3nahmen

Vermeidung
und
Minimierung

Vorgesehen ist die Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmafl3nahmen, die
bertcksichtigen, dass sich innerhalb des 1. Bauabschnitts einzelne eingewanderte
Reptilien aufhalten kdnnten und auf3erhalb des 1. Bauabschnitts Reptilien vorkommen,
die in das Plangebiet einwandern kénnten. Malnahmen fur den 2. Bauabschnitt werden
nicht festgelegt, da hier in den nachsten Jahren keinerlei Eingriffe vorgesehen sind. Wenn
der 2. Bauabschnitt zukiinftig realisiert werden soll, wird eine gesonderte
artenschutzrechtliche Betrachtung erforderlich.
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Nach derzeitigem Kenntnisstand sind auch keine Eingriffe in die Griunflache des
westlichen Plangebietsrands vorgesehen. Hier beschranken sich die Vermeidungs- und
Minimierungsmafinahmen zunachst darauf, dass ein Einwandern von Reptilien tber die
Grinflache in den 1. Bauabschnitt vermieden werden muss. Sollten hier doch Eingriffe
z.B. in Form von bauzeitlichen Flacheninanspruchnahmen erforderlich werden, so erfolgt
eine Anpassung der Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen durch eine qualifizierte
Umweltbaubegleitung und eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde.

Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen werden festgelegt:

» Vollstandige Lebensraumentwertung:

Im Eingriffsbereich soll aul3erhalb der kritischen Fortpflanzungsphase der Reptilien, d.h.
zwischen Anfang September und Anfang Oktober oder unmittelbar nach der Winterruhe
und vor der Reproduktionszeit, d.h. zwischen Ende Marz und Ende April eine umfassende
Lebensraumentwertung erfolgen, indem samtliche oberflachlich vorhandenen Strukturen
und Versteckmoglichkeiten (Steine, Vegetation, Aste etc.) vorsichtig und manuell entfernt
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Winterquartiere (meist in tieferen
Bodenbereichen) entfernt werden.

Die FreirAumung des Baufeldes sollte immer nur von einer Seite her in Richtung der
angrenzenden ungestdrten Tabuzonen stattfinden.

An geeigneten Stellen wird ergénzend feines Hackschnitzelmaterial aufgebracht
(temporér), um eine zusatzliche Entwertung der Flachen zu bewerkstelligen.

Wahrend der gesamten Bauzeit ist darauf zu achten, dass die Eingriffsbereiche
einschliel3lich der BE-Flachen regelmafiig und schonend bei guter Witterung tiber 15 °C
gemaht werden und aufkommende Gehdlztriebe entfernt werden, sodass keine neuen
Lockwirkungen entstehen.

» Rodungen und Befahren mit schwerem Gerét (zeitliche Restriktionen):

Des Weiteren sind im Bereich der zu rodenden Gehdlze gesonderte Malinahmen
einzuhalten. Die aufgrund der aus weiteren artenschutzrechtlichen Griinden (Végel und
Fledermause) einzuhaltenden zeitlichen Restriktionen der Baumfallungen sind hier
ebenfalls einzuhalten.

Es durfen in den Wintermonaten lediglich die Baume gefallt werden, Wurzelstubben o0.&.
missen im Bereich belassen werden und diirfen erst entfernt werden, sobald die Tiere
nicht mehr in der Winterruhe verharren, ausreichend fluchtfahig sind und
Vergramungsmal3nahmen (wie oben beschrieben) auch in diesem Bereich stattgefunden
haben. Zudem dirfen unversiegelte Bereiche im Winter nicht mit schweren Maschinen
oder @hnlichem Befahren werden, um ruhende Tiere nicht zu beeintrachtigen.

» Reptilienschutzzaune und Tabuzonen:

Es werden nach erfolgreich durchgefiihrter Vergramung durch Lebensraumentwertung
reptiliensichere Schutzzaune entsprechend Abbildung 9 aufgestellt. Die angrenzenden
potenziell besiedelten Flachen sind als Bautabuzonen zu betrachten. Die Baufirmen
werden entsprechend durch eine qualifizierte Umweltbaubegleitung eingewiesen.

Vorerst wird eine bauzeitliche Errichtung von Schutzzaunen entlang der West- und
Ostgrenze des Plangebiets festgelegt.

Hierdurch wird auch beriicksichtigt, dass ggf. in nicht einsehbaren Privatgarten Reptilien
vorkommen koénnten, die bei Entstehung von Lockstrukturen im Baustellenbereich
einwandern kénnten.

Sollten zwischenzeitlich z.B. wetterbedingt Bereiche der aufzustellenden reptilien- und
amphibiensicheren Schutzzaune beschadigt werden, so sind die Schaden umgehend zu
reparieren.
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Mauereidechse

Die Funktionsfahigkeit des Zauns ist regelmaRig durch die Umweltbaubegleitung zu
prufen.

» Umgang Zwischenlagerung Baumaterialien und Erdaushibe:

Ggf. bauzeitlich anfallendes und zwischenzulagerndes Erdmaterial stellt zunachst keine
hochwertigen Reptilienhabitate dar. Sollte dieses jedoch Uber mehrere Monate
zwischengelagert werden, koénnen durch aufkommende Ruderalvegetation
Lockwirkungen fir Reptilien und weitere Artengruppen entstehen, sodass hier ein
Einwandern nicht auszuschlief3en ist.

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob und an welcher Stelle bauzeitlich Erdmaterial
zwischengelagert werden muss. Bei einer lédngeren Lagerung muss die
Wahrscheinlichkeit eines Einwanderns durch Reptilien mdglichst geringgehalten werden.
Ggf. wird hierfur ein Aufstellen von Reptilienschutzzdunen in Kombination mit einem
temporaren Ausbringen von feinen Hackschnitzeln erforderlich.

Bei einer langeren Zwischenlagerung von Erdmaterial muss zudem vor Entfernung des
Erdmaterials eine Kontrolle auf ein Reptilienvorkommen erfolgen, um sicherstellen zu
kénnen, dass hier keine Neubesiedlung stattgefunden hat. Je nach Besiedlung sind hier
erganzende MalRnahmen umzusetzen (Vergramung, Abfang, Berticksichtigung Eiablage
und Winterruhe usw.). Es erfolgt eine Betreuung durch die Umweltbaubegleitung unter
Hinzuziehen der Unteren Naturschutzbehdrde.

» Umweltbaubegleitung:

Die gesamten Vergramungsmalnahmen und Rodungsarbeiten sind von einer
qualifizierten Umweltbaubegleitung (inklusive Beratung der ausfiihrenden Firmen
bezlglich der Habitatgestaltungen und Vergramungen, Kontrolle der bauzeitlichen
Auflagen, Effizienzkontrolle der VergramungsmalRnahmen und ggf. Nachbesserungen
gemal den vorhandenen Standortfaktoren etc.) zu betreuen.

Die Baufirmen sind uber die Verlaufe der Tabuzonen zu informieren. Die BaumafRnahmen
sind erst nach Freigabe durch die Umweltbaubegleitung umzusetzen, wenn
ausgeschlossen werden kann, dass sich noch Tiere im Eingriffsbereich befinden.

Sollte sich im Zuge der BaumaBnahmen ergeben, dass Eingriffe im Plangebiet
erforderlich werden, die Uber den 1. Bauabschnitt hinausgehen, so sind durch die
Umweltbaubegleitung ggf. weitere Vermeidungs- und MinimierungsmafRhahmen
festzulegen, die mit der Unteren Naturschutzbehdérde abzustimmen sind.

Uberwinterung
Paarungszeit

Eizeitigung

Fortpflanzungszeit

Ruhezeit

Vergramung

Jan. Feb. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Legenda:

B Haouptaktivititsphase der Eidechsen
MWebenaktivititsphase der Eidechsen
B Foitraum, in dem die Viergréamung durchgefihrt werden kann
Zaitraum, in demn die Yergrémung ungidnstig, aber je nach Aktivitit der Eidechsen mdglich ist

Abbildung 7: Aktivitdtsphasen der Mauereidechsen im Jahresverlauf nach Laufer (2014).
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Abbildung 8: Bauabschnitt 1 mit vollstandiger Lebensraumentwertung und zeitlichen Restriktionen der Eingriffe
(gelb) und Vergramungsrichtung (lila Pfeile). Verlauf bauzeitlich herzustellender reptiliensicherer Schutzzaun
(grin). Quelle: LUBW

12.5 (Vorgezogene)Ausgleichsmal3inahmen

AusgleichsmalBnahmen missen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht umgesetzt
werden, da keine nachweislich besiedelten Strukturen, essenzielle Nahrungshabitate
usw. im Untersuchungsgebiet entfallen und eine Nutzung der neu entstehenden Garten
im Plangebiet durch Reptilien mdoglich ist. Sollten sich entgegen dem derzeitigen
Kenntnisstand vereinzelt Reptilien innerhalb des Eingriffsbereichs befinden, so finden
diese ausreichend Ausweichmdglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung.

12.6 Prufung der Verbotstatbestande

§ 44 (1)
Totungsverbot

1 ,Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen,

sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren.”

In der Umgebung des Plangebiets kommen (potenziell) Reptilien vor. Innerhalb des
Plangebiets wurden wéahrend den Kartierungen zwar keine Nachweise erbracht, aufgrund
der teilweise vorhandenen Lockwirkungen ist ein Einwandern in den 1. Bauabschnitt
jedoch nicht génzlich auszuschlief3en.
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§ 44 (1)
Stérungsverbot

§ 44 (1)
Schéadigungs-
verbot

2

3

Es wurden daher Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen (zeitliche Restriktionen
bei Rodungen und Befahren mit schwerem Gerat, vollstdndige Lebensraumentwertung,
Reptilienzaune, Umweltbaubegleitung usw.) festgelegt, um der Verbotstatbestand der
Toétung ausschliel3en zu kénnen.

Das Totungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.

,ES ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschlitzten Arten und der europdischen
Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stoéren; eine erhebliche Stdrung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.”

In der Umgebung des Plangebiets kommen (potenziell) Reptilien vor. Innerhalb des
Plangebiets wurden wéahrend den Kartierungen zwar keine Nachweise erbracht, aufgrund
der teilweise vorhandenen Lockwirkungen ist ein Einwandern in den 1. Bauabschnitt
jedoch nicht génzlich auszuschlie3en.

Es wurden daher Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen (zeitliche Restriktionen
bei Rodungen und Befahren mit schwerem Gerat, vollstandige Lebensraumentwertung,
Reptilienzaune, Umweltbaubegleitung usw.) festgelegt, um der Verbotstatbestand der
Stoérung ausschliel3en zu kénnen.

Das Storungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt.

-ES ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der
besonders geschitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu
zerstéren.”

Da keine nachweislich besiedelten Strukturen, essenzielle Nahrungshabitate usw. im
Untersuchungsgebiet entfallen und eine Nutzung der neu entstehenden Gérten im
Plangebiet durch Reptilien moglich ist, ist nicht von einem Eintreten des
Verbotstatbestands der Schadigung auszugehen.

Ausgleichsmallnahmen missen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht umgesetzt
werden. Sollten sich entgegen dem derzeitigen Kenntnisstand vereinzelt Reptilien
innerhalb  des  Eingriffsbereichs  befinden, so finden diese ausreichend
Ausweichmdglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung.

Das Schadigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.

12.7 Artenschutzrechtliche Zusammenfassung

In der Umgebung des Plangebiets kommen (potenziell) Reptilien vor. Innerhalb des
Plangebiets wurden wahrend den Kartierungen zwar keine Nachweise erbracht, aufgrund
der teilweise vorhandenen Lockwirkungen ist ein Einwandern in den 1. Bauabschnitt
jedoch nicht génzlich auszuschlieRen.

Es wurden daher Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen (zeitliche Restriktionen
bei Rodungen und Befahren mit schwerem Gerat, vollstdandige Lebensraumentwertung,
Reptilienzaune, Umweltbaubegleitung usw.) festgelegt, um der Verbotstatbestand der
Stdrung ausschliel3en zu kénnen.

AusgleichsmaRnahmen missen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht umgesetzt
werden, da keine nachweislich besiedelten Strukturen, essenzielle Nahrungshabitate
usw. im Untersuchungsgebiet entfallen und eine Nutzung der neu entstehenden Géarten
im Plangebiet durch Reptilien mdglich ist. Sollten sich entgegen dem derzeitigen
Kenntnisstand vereinzelt Reptilien innerhalb des Eingriffsbereichs befinden, so finden
diese ausreichend Ausweichmdglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung.

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist das Eintreten der
Verbotstatbestdnde nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten.
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13 Vogel

13.1 Methodik

Begehungen

Beziglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der OGBW (ADEBAR) genutzt.

Im Jahr 2021 wurden basierend auf diesen Grundlagen Gelandeuntersuchungen beziglich
des Arteninventars durchgefiihrt. Die Begehungsmethoden erfolgten in Anlehnung an die
Methodenbléatter aus Albrecht et al. 2015. Wé&hrend der Kartierungen wurden
Klangattrappen eingesetzt.

Bei jeder Begehung wurden ein Fernglas (10 x 42) und eine Arbeitskarte der jeweiligen
Flache mitgefiihrt. Alle Vogelbeobachtungen wurden wahrend der frihmorgendlichen
Kontrollen in die Karte eingetragen. Eine Vogelart wurde als Brutvogel gewertet, wenn ein
Nest mit Jungen gefunden wurde oder bei verschiedenen Begehungen mehrere
Nachweise revieranzeigender Verhaltensweisen derselben Vogelart erbracht wurden.

Als revieranzeigende Merkmale werden folgende Verhaltensweisen bezeichnet: (Stdbeck
et al. 2005)

das Singen / balzrufende Mannchen
Paare

Revierauseinandersetzungen

Nistmaterial tragende Altvogel

Vermutliche Neststandorte

Warnende, verleitende Altvogel

Kotballen / Eischalen austragende Altvogel
Futter tragende Altvogel

Bettelnde oder fliigge Junge.

Knapp auB3erhalb des Untersuchungsbereiches registrierte Arten mit revieranzeigenden
Verhaltensweisen wurden als Brutvogel gewertet, wenn sich die Nahrungssuche
regelmaRig im Untersuchungsbereich vollzog. Vogelarten, deren Reviergrof3en groRRer
waren als die Untersuchungsflachen und denen keine Reviere zugewiesen werden
konnten, wurden als Nahrungsgaste aufgefiihrt. Tiere, die das Gebiet hoch und geradlinig
uberflogen, wurden als Uberflug gewertet.

Zudem wurden die Gehdlze und Gebaude innerhalb des Eingriffsbereichs auf fur
Hohlenbriter nutzbare Strukturen und Nester untersucht.

Zur Erfassung der Avifauna wurden aufgrund des vergleichsweise kleinen und innerhalb
der Siedlungsstrukturen liegenden Eingriffsflache drei Begehungen als ausreichend
erachtet. Diese erfolgten am 08.05., 31.05. und 10.07.2021
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13.2 Bestand

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Wéhrend der erfolgten Untersuchungen konnte nur der Haussperling als
planungsrelevante Art innerhalb des Plangebietes (2. Bauabschnitt) nachgewiesen
werden. Im derzeit relevanten 1.Bauabschnitt konnten keine Brutstétten kartiert werden.
Der Haussperling als Hohlen- und Gebaudebriuter wird auf Grund seines landesweiten
Negativtrends (derzeit auf der Vorwarnstufe stehend) als planungsrelevant betrachtet.

Weitere Gebaudebriter konnten als Brutvdgel nicht festgestellt werden. Die bisherige
Begutachtung der Garagen und Gebaudefassaden ergab keinen Hinweis auf Nester von
Rauch-/Mehlschwalben oder Mauerseglern.

Des Weiteren sind die im 1. Bauabschnitt vorhandenen Garagen fiir Gebaudebruter nicht
geeignet, da es sich hier um fugen- und spaltenfreie Betongaragen ohne nutzbare
Strukturen handelt.

TS

A

-

Abbildung 9 Ansicht Garagen im zentralen Plangebiet mit Parkplatzflachen (1. Bauabschnitt) Quelle:
kunz galaplan.

Unter den nachgewiesenen Vdgeln konnten vereinzelt Uberfliige von streng geschiitzten
Greifvogelarten (Mausebussard (Buteo buteo), Turmfalke (Buteo buteo), Rotmilan
(Milvus milvus)) registriert werden, die sich so aber Uber den gesamten Luftraum von Lahr
beobachten lassen.

Weiterhin wurde der Mauersegler (Apus apus) haufig bei Uberfliigen gesichtet.

Als Randsiedler werden die in den direkt angrenzenden Geb&ude - und Gehdlzbereichen
britenden Méonchgrasmiicke (Sylvia atricapilla), Hausrotschwanz (Phoenicurus
ochruros), Haussperling (Passer domesticus), Kleiber (Sitta europaea), Kohimeise (Parus
major), und Zilpzalp (Phylloscopus collybita) eingestuft. Die Mdnchgrasmiicke britet
stdwestlich des Plangebiets in einer Heckenstruktur. Kleiber und Kohlmeise briten
westlich bzw. sidlich des Plangebiets. Die Niststandorte von Hausrotschwanz und
Zilpzalp liegen ostlich, bzw. sudostlich des Plangebiets in den Gehdlzen und
Privatgartenbereichen (vgl. Abb. 20). Diese Arten nutzen das Plangebiet und die
umliegenden Bereiche nur zur Nahrungsaufnahme (=Randsiedler).

Weitere Arten, die sporadisch zur Nahrungsaufnahme auftreten (=Nahrungsgéste) sind
Amsel (Turdus merula), Blaumeise (Parus caeruleus), Elster (Pica pica), Eichelhdher
(Garrulus glandarius), Singdrossel (Turdus philomelos) und Stieglitz (Carduelis
carduelis).
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Des Weiteren konnten Uber die ganze Kartiersaison Saatkrahen (Corvus frugilegus) im
Luftraum Uber Lahr beobachtet werden. Die Niststandorte liegen jedoch auRerhalb des
Plangebiets an den zahlreichen Platanenalleen in Lahr.

Tabelle 12: Liste der nachweislich betroffenen Vogelarten innerhalb des Planbereichs.

X | X | X | X [Haussperling Passer domesticus \% \ b B
X | X | 0| X [Mauersegler IApus apus Vv * b U
X | X | 0| X [Mausebussard Buteo buteo * * s U
X | X | 0| X |Rotmilan Milvus milvus * * s U]
X | X | 0| X |Saatkrahe Corvus frugilegus b U
X | X | 0| X [Turmfalke Falco tinnunculus v * s U

Gilde der eurydken, weit verbreiteten, ungefahrdeten Arten mit hohen Bestandszahlen (,,Ubiquisten*), die nicht
nach BNatSchG streng geschutzt sind.

X | X | 0| X |Amsel, Blaumeise, Buchfink, Eichelhaher, Elster, * * b B(V),
Hausrotschwanz, Kleiber, Kohlmeise, NG
Monchsgrasmiicke, Singdrossel, Stieglitz, Zaunkénig UF‘

Status: B= Brutvogel; BV=Brutverdacht; NG= Nahrungsgast; U= Uberflug

Monchgrasmiicke

g Totholzbaum
@) Niststandorte Haussperling
A Hausrotschwanz
A Kleiber

A Kohlmeise

A Zilpzalp

| \ Plangebietsgrenze
v, . Bauabschnitt 2

Abbildung 20: Plangebiet (rot), 2. Bauabschnitt (blau) und Lage der nachweislich von Haussperlingen
besiedelten Gebaude (gelb) sowie Niststandorte der Randsiedler (siehe Legende). Quelle Luftbild:
LUBW.
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Abbildung 11: Ansicht Garage/Lagergebaude 2. Bauabschnitt, Totholzbaum
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13.3

Anmerkung

Auswirkungen

Abbildung 12: Mauersegler tiber dem Plangebiet

Auswirkungen

Wie bereits oben aufgefiihrt, werden die Auswirkungen lediglich fir den 1.Bauabschnitt
erortert.

Derzeit ist sowohl bau- als auch betriebs- und anlagebedingt mit einer geringen Erh6hung
von Storwirkungen im Vergleich zum Ist-Zustand auszugehen. Durch die bestehenden
Wohngeb&aude und die Nutzung der Rasenbereiche zwischen den Gebé&uden ist eine
Storwirkung bereits vorhanden. Die neu gebauten Gebaude im Bereich der jetzigen
Garagen, stellen lediglich eine Nachverdichtung dar.

Auswirkungen entstehen somit durch den Neubau von Geb&uden, der Rodung von
Baumen/Gehdlzen sowie den Verlust von Parkplatz- und Griinflachen.

Bauzeitlich

Bauzeitlich ist mit einer Erhéhung der Stdrwirkungen zu rechnen. Die im Umfeld
vorhandenen Brutvogelarten sind jedoch aufgrund der bestehenden Vorbelastungen
(StraBen, Wohngebiet, Gewerbe) bereits an entsprechende Stérwirkungen angepasst.
Es wird nicht davon ausgegangen, dass die bauzeitlich auftretenden Stdrwirkungen
erheblich Uber die bestehenden Vorbelastungen hinausgehen. Die vorkommenden
Vogelarten kdnnen sich barrierefrei in die angrenzenden stdérungsarmeren Flachen
auBerhalb des Wirkraums der Baumaf3nahmen zuriickziehen.

Die vorhandenen Geholzbestdnde im westlichen und dstlichen Plangebiet werden
vollstandig in Anspruch genommen. Dies betrifft auch die kleinflachigen Grinland- bzw.
Gartenbereiche. Im 1.Bauabschnitt werden lediglich die als Bruthabitat ungeeigneten
Garagen entfernt.

Durch bauzeitliche Vermeidungsmaf3nahmen bei der Rodung von Baumen und Gehdlzen
kdnnen Totungen oder erheblichen Stérungen wéhrend der Brut- und Aufzuchtzeiten
verhindert werden.
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13.4

Hinweis Amt fur
Umweltschutz
Zu Vogelschlag
(Stellungnahme
LRA vom
10.02.2023)

Grundsatzlich kann davon ausgegangen werden, dass die im Gebiet vorkommenden
Vogelarten zur Brut auf die angrenzenden Gehdlze ausweichen kénnen, zudem sind
Ersatzpflanzungen vorgesehen.

Betriebsbedingt

Betriebsbedingt sind keine zusatzlichen Beeintréachtigungen zu erwarten, da sich im
Hinblick auf den Ziel- und Quellverkehr auf der Zufahrtsstral3e, die Nutzung der Flachen
durch Anwohner usw. keine signifikanten Anderungen ergeben werden.

Anlagebedingt

Durch die derzeit geplante Bebauung des 1.Bauabschnitts kommt es zu keinen
wesentlichen, anlagebedingten Beeintrachtigungen. Da keine als Brutstétte genutzten
Gebdude entfernt werden, gehen durch den Ruckbau der Garagen Kkeine
gebaudegebundenen Bruthabitate verloren. Die potenziell vorhandenen Bruthabitate an
den zu entfernenden Geholzen etc. missen uber AusgleichsmafRinahmen kompensiert
werden. Der Verlust an Nahrungshabitaten kann zumindest fir den Zentralbereich als
unerheblich betrachtet werden, da es sich tUberwiegend um Trittpflanzenbestande und
Zierrasen handelt, die durch die geplanten Ersatzpflanzungen kompensiert werden
kénnen.

Eine Kulissenwirkung mit erheblicher Bedeutung ist ebenfalls nicht zu erwarten.
Gebaudebruter sind in der Regel urspriingliche Felswandbriter und als solche eher an
eine Simulation der Felswandfunktionen durch hohe Gebaudewande angepasst. Die
Baum- und Strauchbriiter finden in den benachbarten Strukturen ausreichende
Ersatzlebensraume.

Die geringfugigen anlagebedingten Einschrankungen der Nahrungshabitate fiihren nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen der vorkommenden
Arten.

Vermeidungs- und Minimierungsmafl3inahmen

Das Amt fir Umweltschutz fuhrt in seiner Stellungnahme vom 10.02.2023 auf, dass
,VOgel nicht in der Lage sind, durchsichtige sowie spiegelnde Glasfronten als Hindernis
wahrzunehmen (Schmid, Doppler, Heynen, & Rd&ssler, 2012). Betroffen sind sowohl
ubiquitére, aber auch seltene und bedrohte Arten. Der Vogelschlag an Glas stellt somit
ein signifikantes Tétungsrisiko dar.“

Um das Kollisionsrisiko deutlich zu reduzieren, sollen folgende MaRnahmen beachtet
werden:

~Beim unverzichtbaren Bau gro3er Fensterfronten, Fassadenéffnungen und Balkone > 2
m2 Glasflache und > 50 cm Breite ohne Leistenunterteilung sollten geeignete
MaRnahmen und Materialien gemafl dem Stand der Technik ergriffen bzw. verwendet
werden, um Vogelschlag an Glasflachen zu vermeiden. Durch die Verwendung von Glas
mit geringem AuRenreflexionsgrad < 15 % (Schmid, 2016) kénnen Spiegelungen
reduziert werden. Die dadurch entstehende Durchsicht kann durch halbtransparentes
(bearbeitetes bzw. gefarbtes) Glas, Folien oder Muster vermindert werden. Es sind
ausschlief3lich hochwirksame Muster, die durch genormte Flugtunneltests geprift worden
sind (Kategorie A der osterreichischen Norm ONR 191040 zur Verwendung im
deutschsprachigen Raum), zu verwenden. Einzelne Greifvogel-Silhouetten sowie UV-
Markierungen sind nach aktuellem Erkenntnisstand nicht ausreichend wirksam und somit
ungeeignet. Zum aktuellen Stand der Technik siehe Landerarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (http://www.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm), Schweizerische
Vogelwarte Sempach (https://vogel-glas.vogelwarte.ch) sowie Wiener
Umweltanwaltschaft (https://wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoeko-logie/vogelanprall-
an-glasflaechen).”
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Im Rahmen der Gebaudeplanung sind diese Vorgaben zu beachten.

Vermeidun . _ N .
und 9 Zur Vermeidung und Minimierung von Verbotstatbestanden sind Vorkehrungen zum

Minimierung

Alpensegler

135

Hinweise NABU
Lahr

Ausgleichs-
maflnahmen

Schutz der Arten einzuhalten. Diese sind

» Die Rodung von Gehélzen und das Abh&ngen von Nistkasten missen aul3erhalb
der Brutperiode der Avifauna stattfinden (Anfang Oktober bis Ende Februar).
Sollte dies nicht mdglich sein, sind die betreffenden Baume vor der Rodung von
einer Fachkraft auf Nester zu tUberprifen und ggf. die Rodungsarbeiten bis auf
das Ende der Brutperiode zu verschieben.

» Beachtung und Umsetzung der Hinweise des Amtes fiir Umweltschutz zum
Vogelschlag/Vermeidung des Kaollisionsrisikos (s.0.)

» Die Umsetzung der MaRBnahmen ist durch eine Umweltbaubegleitung
sicherzustellen und zu begleiten.

Wahrend der Kartierungen im Jahr 2021 konnten keine Alpensegler (Apus melba) in Lahr,
bzw. im Plangebiet nachgewiesen werden.

Bisher konnten keine Alpenseglerbruten in Lahr nachgewiesen werden, vermutet werden
sie in der LotzbeckstraRe und Tiergartenstra3e (Quelle: Gebaude ersetzen Felsklippen -
nabu-ettenheims Webseite!)

(Vorgezogene) Ausgleichsmalinahmen

Der NABU Lahr weist in seiner Stellungnahme vom 14.02.2023 darauf hin, dass an den
neuen Wohngebauden zwei Sperlingskasten mit jeweils sechs Nistkdsten und funf
Mauerseglerkésten installiert werden sollen. Weiterhin sollen noch finf Nistkasten fur
Vo6gel an vorhandenen Gehdlzen in der direkten Umgebung aufgehangt werden.

Derzeit kann lediglich der Ausgleichsbedarf fur den 1.Bauabschnitt abgeschéatzt werden.
Hier gehen im westlichen und 6stlichen Plangebiet Gehdlz- und Grinstrukturen verloren.
Der Rickbau der Garagen hat keine artenschutzrechtliche Relevanz. Bisher konnten an
den betroffenen Baumen keine Bruten von Hohlenbritern nachgewiesen werden.

Auf den Freiflachen lassen sich bisweilen siedlungsadaptierte Vogel wie Amsel, Blau-
und Kohlimeise, Ménchsgrasmuicke oder Elster bei der Nahrungsaufnahme beobachten.
Es handelt sich jedoch um Zierrasen- und mit Rasengittersteinen befestigte PKW-
Abstellbereiche, die als Nahrungshabitat eher eine untergeordnete Rolle spielen. Sie
kénnen in der Umgebung kompensiert werden, da der im Plangebiet vorhandene Garten
im nordwestlichen Plangebiet erhalten bleibt, im weiteren Siedlungsbereich vergleichbare
Grinflachen vorhanden sind und Ersatzpflanzungen geplant sind.

Bisher konnte keine Brut innerhalb der Gehdlzstrukturen in den westlichen und 6stlichen
Geholzstrukturen oder den Garagen (1.Bauabschnitt) festgestellt werden, vorsorglich und
auf Empfehlung des NABU (s.0.) sowie nach Abstimmung mit der Stadt Lahr wird jedoch
das Aufhéngen folgender Vogelnistkdsten an den neu gebauten Gebauden festgelegt
und auf freiwilliger Basis umgesetzt:

» 2 Sperlingskasten mit jeweils 6 Nistkasten,
» 5 Mauerseglerkasten

AulRerdem sollen weitere 5 Nistkasten fur Végel an vorhandenen Gehdlzen in der direkten
Umgebung aufgehéngt werden.

Da keine nachweislich genutzten Brutstrukturen entfallen, handelt es sich nicht um CEF-
Mafnahmen, die vorgezogen hergestellt werden missen. Die MalBnahmen werden auf
Empfehlung hin umgesetzt.
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§44(1)1
Totungsverbot

8§44 (1) 2
Stérungsverbot

8§44 (1) 3
Schadigungs-
verbot

Die Sperlings- und Mauerseglerkasten sind an den neu erbauten Gebauden spatestens
vor Beginn der Bruttatigkeiten unter Hinzuziehen der Umweltbaubegleitung im Frihjahr
anzubringen.

Die 5 weiteren Vogelnistkdsten kdénnen an den neu gepflanzten Gehélzen oder
vorhandenen Gehdélzen im raumlich-funktionalen Umfeld installiert werden.

Die Kasten missen katzen- und mardersicher in einer Hoéhe von ca. 2 - 5 m wind- und
regengeschitzt an einem halbschattigen Ort angebracht werden. Der Mindestabstand
der Kasten sollte 10 m betragen.

Aufhangung, Kontrolle und Reinigung sind Aufgabe des Auftraggebers bzw. eines vom
Auftraggeber beauftragten Subunternehmers oder Naturschutzverbands. Die Pflege der
Kasten findet in einem Zeitraum von mindestens 25 Jahren statt. Defekte Kasten sind zu
reparieren bzw. zu ersetzen.

Falls mdglich soll der im Plangebiet vorhandene Totholzbaum (Abb. 20- orangenes X) im
Randbereich der Griinflache im nordwestlichen Plangebiet als Totholzhabitat dauerhaft
abgelegt werden.

Priafung der Verbotstatbestande

,ES ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschlitzten Arten nachzustellen,
sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren.*”

Im Rahmen der geplanten Bebauung ist die Rodung mehrerer Gehélze/Baume sowie der
vollstandige Abbruch der Garagen nétig. Findet das Entfernen der Gehélze wahrend der
Brutzeit statt, kann eine Totung von Einzeltieren nicht ausgeschlossen werden. Zur
Vermeidung von Verbotstatbesténden ist die Rodung deshalb nur in der Zeit von Anfang
Oktober bis Ende Februar zulassig.

Bei Einhaltung der zeitlichen Reglementierungen fur die Gehdlzarbeiten (Oktober bis
Ende Februar) kann der Tatbestand der Tétung ausgeschlossen werden.

Das Totungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.

,ES ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der européischen
Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stoérung liegt vor, wenn sich durch
die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.”

Die nachweislich von den Hausperlingen als Bruthabitat genutzten Gebaude im
2.Bauabschnitt werden nach derzeitigem Planungsstand (April 2023) nicht entfernt.

Betriebsbedingt ergeben sich temporére und lokale Beunruhigungseffekte. In der Regel
sind hiermit jedoch keine signifikanten und nachhaltigen Storwirkungen verbunden, die
sich negativ auf die Erhaltungszustéande von héaufigen und weit verbreiteten Vogelarten
im UG auswirken (Runge et al. 2010).

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlich notwendigen zeitlichen Reglementierungen fur
die Rodung von Gehélzen und dem Ruckbau der Garagen (Anfang Oktober bis Ende
Februar) kann der Tatbestand der Stérung ausgeschlossen werden.

Das Storungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt.

,Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der besonders
geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschéadigen oder zu zerstéren.*”
Das Schadigungsverbot bezieht sich auch auf Fortpflanzungs- und Ruhestatten
standorttreuer Tierarten, wenn diese grade nicht besetzt sind. In Artikel 12 Absatz 1
Buchstabe d) der FFH-Richtlinie 92/43/EWG ergibt sich: “dass die betreffenden
Fortpflanzungs- und Ruhestatten auch dann zu schiitzen sind, wenn sie nicht sténdig
besetzt sind, aber die treffenden Arten mit einigermal3en groRer Wahrscheinlichkeit an
diese Statten zurickkehren werden.
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Das Plangebiet bzw. der 1.Bauabschnitt wird nachweislich lediglich als Nahrungshabitat
von siedlungsadaptierten Arten genutzt. Die Bruthabitate liegen in den angrenzenden
Bereichen. Die festgestellten Brutstandorte des Haussperlings (Passer domesticus)
befinden sich jedoch au3erhalb der geplanten Baufenster des 1.Bauabschnitts, sodass
die Bruthabitate weiterhin fir die ansassige Avifauna zur Verfiigung stehen.

Artenschutzrechtlich besteht kein begrindeter Anspruch auf AusgleichsmalRhahmen, das
Anbringen von 2 Sperlingskasten, 5 Mauerseglerkéasten und 5 Nistkasten fur Végel wird
jedoch zur Habitataufwertung und auf Anraten des NABU empfohlen.

Da keine nachweislich genutzten Brutstrukturen entfallen, handelt es sich nicht um CEF-
MaRnahmen, die vorgezogen hergestellt werden mussen. Die MaRnahmen werden auf
Empfehlung hin umgesetzt.

Die Verbotstatbestdnde des § 44 (1) 3 werden unter Berlcksichtigung der
vorgeschlagenen MalRnahmen nicht erfullt.

Artenschutzrechtliche Zusammenfassung

Das gesamte Plangebiet liegt innerhalb des Siedlungsbereiches von Lahr und besteht
neben den vorhandenen Wohngebduden bzw. Garagen mit entsprechenden PKW
Abstellflachen auch aus haufig gepflegten Rasenflachen und Gartenbereichen. Im
westlichen und dstlichen Plangebiet befinden sich Gehdlze, (Zier-) Straucher sowie (Zier-
) Busche. Die Rasenflachen werden vor allem im Sommer intensiv durch die Bewohner
und zahlreiche Kinder zum Spielen genutzt.

Es wurden zwar insgesamt 18 Vogelarten nachgewiesen, wobei jedoch innerhalb des
Planbereichs selbst nur der Haussperling als planungsrelevante Art festgestellt werden
konnten. Der Haussperling britet an einem Gebaude im nordlichen Plangebiet, welches
sich nach derzeitiger Planung im 2.Bauabschnitt befindet. Der Haussperling steht auf der
Vorwarnliste.

Unter den nachgewiesenen Végeln konnten vereinzelt Uberfliige von streng geschiitzten
Greifvogelarten (Mausebussard, Turmfalke, Rotmilan) und Mauerseglern beobachtet
werden, die sich so aber Giber den gesamten Luftraum von Lahr beobachten lassen.

Als Randsiedler werden die in den direkt angrenzenden Geb&aude - und Gehdlzbereichen
britenden Mdnchgrasmiicke (Sylvia atricapilla) Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros),
Haussperling (Passer domesticus), Kleiber (Sitta europaea), Kohimeise (Parus major),
und Zilpzalp (Phylloscopus collybita) eingestuft. Die Monchgrasmiicke britet siidwestlich
des Plangebiets in einer Heckenstruktur. Kleiber und Kohlmeise briten westlich bzw.
sudlich des Plangebiets. Die Niststandorte von Hausrotschwanz und Zilpzalp liegen
Ostlich, bzw. stiddstlich des Plangebiets in den Gehoélzen und Privatgartenbereichen. (vgl.
Abb. 20)

Diese Arten nutzen das Plangebiet und die umliegenden Bereiche nur zur
Nahrungsaufnahme (=Randsiedler).

Weitere Arten, die sporadisch zur Nahrungsaufnahme auftreten (=Nahrungsgéaste) sind
Amsel (Turdus merula), Blaumeise (Parus caeruleus), Elster (Pica pica), Eichelhdher
(Garrulus glandarius), Singdrossel (Turdus philomelos) und Stieglitz (Carduelis
carduelis).

Des Weiteren konnten Uber die ganze Kartiersaison Saatkrahen (Corvus frugilegus) im
Luftraum Uber Lahr beobachtet werden. Die Niststandorte liegen jedoch auf3erhalb des
Plangebiets an den zahlreichen Platanenalleen in Lahr.

Fur alle Brutvogelarten der Umgebung geniigt als MaRnahme die Einhaltung von
Eingriffsfristen bei der Entfernung von Gehdlzstrukturen.
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Findet das Entfernen der Gehdlze und baulicher Strukturen wahrend der Brutzeit statt,
kann eine Stérung oder Gefahrdung nicht ausgeschlossen werden.

Zur Vermeidung von Verbotstatbestanden sind diese MalRnahmen nur von Anfang
Oktober bis Ende Februar zuldssig.

Weiterhin sind die Hinweise des Amtes fir Umweltschutz zum Vogelschlag/Vermeidung
des Kollisionsrisikos zu beachten und umzusetzen. Die Umsetzung der MalRnahmen ist
durch eine Umweltbaubegleitung sicherzustellen und zu begleiten.

Bisher konnte keine Brut innerhalb der Geholzstrukturen in den westlichen und 6stlichen
Geholzstrukturen oder den Garagen (1.Bauabschnitt) festgestellt werden, vorsorglich und
auf Empfehlung des NABU (s.0.) sowie nach Abstimmung mit der Stadt Lahr wird jedoch
das Aufhéangen folgender Vogelnistkdsten an den neu gebauten Gebauden festgelegt
und auf freiwilliger Basis umgesetzt:

» 2 Sperlingskasten mit jeweils 6 Nistkasten,
» 5 Mauerseglerkasten

AulRerdem sollen weitere 5 Nistkasten fur Vogel an vorhandenen Gehdlzen in der direkten
Umgebung aufgehéngt werden.

Da keine nachweislich genutzten Brutstrukturen entfallen, handelt es sich nicht um CEF-
Mafnahmen, die vorgezogen hergestellt werden mussen. Die MalRBnahmen werden auf
Empfehlung hin umgesetzt.

Die Sperlings- und Mauerseglerkasten sind an den neu erbauten Gebauden spatestens
vor Beginn der Bruttatigkeiten unter Hinzuziehen der Umweltbaubegleitung im Frihjahr
anzubringen.

Die 5 weiteren Vogelnistkdsten kdnnen an den neu gepflanzten Gehélzen oder
vorhandenen Gehdlzen im raumlich-funktionalen Umfeld installiert werden.

Die Kasten missen katzen- und mardersicher in einer Hohe von ca. 2 - 5 m wind- und
regengeschuitzt an einem halbschattigen Ort angebracht werden. Der Mindestabstand
der Kasten sollte 10 m betragen.

Aufhéngung, Kontrolle und Reinigung sind Aufgabe des Auftraggebers bzw. eines vom
Auftraggeber beauftragten Subunternehmers oder Naturschutzverbands. Die Pflege der
Késten findet in einem Zeitraum von mindestens 25 Jahren statt. Defekte Kéasten sind zu
reparieren bzw. zu ersetzen.

Falls moglich soll der im Plangebiet vorhandene Totholzbaum (Abb. 20- orangenes X) im
Randbereich der Griinflache im nordwestlichen Plangebiet als Totholzhabitat dauerhaft
abgelegt werden.

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist das Eintreten der
Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten.

14 Fledermause
14.1 Zusammenfassende Darstellung Fledermausgutachten

Zusammenfas-
sung

Den Verbreitungskarten der LUBW ist zu entnehmen, dass innerhalb des vorliegenden
TK25-Quadranten die Fledermausarten Breitfligelfledermaus, Bechsteinfledermaus,
Wimperfledermaus, Grol3es Mausohr, Fransenfledermaus, Kleiner Abendsegler, GroRRer
Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Braunes Langohr und Graues
Langohr verbreitet sind. In angrenzenden Quadranten sind zudem GroRRe
Bartfledermaus, Wasserfledermaus, Kleine Bartfledermaus, WeiRrandfledermaus,
Mickenfledermaus und Zweifarbfledermaus aufgeftihrt.
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Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen der Artengruppe der Fledermause wurden
durch das Gutachterbiro Strauss & Turni durchgefihrt. Hierzu wurde ein separates
Gutachten (Bebauungsplan ,Albert-Forderer-Stralle® in Lahr. Untersuchung der
Fledermause unter Beriicksichtigung des speziellen Artenschutzes. Stand: 03.12.2021)
erstellt (siehe Anhang).

Zusammenfassend ist dem Gutachten zu entnehmen, dass im Plangebiet die Arten
Breitflugelfledermaus, GroRes Mausohr, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus,
Muckenfledermaus und Zweifarbfledermaus im Rahmen von 4 aktiven
Detektorbegehungen mit Ausflugbeobachtungen sowie durch passive, automatische
Aufzeichnungen in 3 Erfassungszeitraumen nachgewiesen werden konnten,

Das Artenspektrum wurde eher im schmalen Bereich eingestuft und entspricht den
Erwartungen fur Gartengrundstiicke im Siedlungsbereich.

Die Aktivitat wurde als mittel bis hoch eingestuft. Ca. 96 % aller erfassten Rufsequenzen
entfielen auf die Zwergfledermaus, wahrend alle Gbrigen Fledermausarten im Plangebiet
eher gelegentlich bis sporadisch auftraten.

Die Jagdaktivitdt der Fledermause, insbesondere der Zwergfledermaus konzentrierte
sich im Wesentlichen auf die verwilderten Geholzbestdnde am Rande des Plangebiets.

Die Gehdlzbestande im Plangebiet bieten Flederméusen keine geeigneten
Unterschlupfméglichkeiten wie Hohlen oder Spalten. Einflugméglichkeiten sind nur in der
Lagerhalle vorhanden. Im Rahmen der Ausflugkontrollen ergaben sich jedoch keine
Hinweise auf eine Quartiernutzung in der Lagerhalle. Da jedoch eine Nutzung der
Lagerhalle als Tagesversteck nicht ausgeschlossen werden kann, wurden folgende
Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen festgelegt:

» Um eine Totung oder Verletzung von Individuen im Zuge der Baufeldfreimachung
zu vermeiden, muissen Abrissarbeiten im Hinblick auf Sommerquartiere der
Flederm&use in der Zeit zwischen Anfang November und Ende Februar erfolgen.

Das Amt fur Umweltschutz fuhrt in seiner Stellungnahme vom 10.02.2023 bzgl. der
Beleuchtung folgenden Hinweis auf, der ebenfalls als Vermeidungs- und
Minimierungsmal3nahmen fiir die Artengruppe der Fledermduse umzusetzen ist:

Aufgrund der allgemeinen Lichtverschmutzung und den daraus resultierenden Folgen
sind kiinstliche Beleuchtungen im AuRenbereich zu vermeiden (vgl. § 21 NatSchG).

» Die offentliche und private Aul3enbeleuchtung an Gebauden und Freiflachen
(z.B. Wege, Parkplatze) ist energiesparend, blendfrei, streulichtarm sowie arten-
und insektenfreundlich zu gestalten und auf das notwendige Mal3 zu reduzieren.
Zulassig sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten Zustand
nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0% Upward Light Ratio) und
Leuchtmittel mit fir die meisten Arten wirkungsarmen Spektrum wie
bernsteinfarbenes bis warmes Licht entsprechend den Farbtemperaturen von
1600 bis 2400 bzw. max. 3000 Kelvin. Flachige Fassadenanstrahlungen,
freistrahlende Rohren und rundum strahlende Leuchten (Kugelleuchten,
Solarleuchten) mit einem Lichtstrom héher als 50 Lumen sind unzuléssig. Durch
Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder oder ,smarte” Technologie soll dich
Beleuchtung auf die Nutzungszeit begrenzt werden (genauere Ausfiihrungen
siehe Schroer et al. 2019 ,Leitfaden zur Neugestaltung und Umriistung von
AuRenbeleuchtungsanlagen Anforderungen an eine nachhaltige
AulRenbeleuchtung”, BFN - Skripten 543).

Da die 0kologische Funktion der Lebensstatten im rdumlichen Zusammenhang in den
angrenzenden Siedlungsbereichen in ausreichendem Umfang weiterhin zu Verfigung
steht, wurde bezuglich der Ausgleichsmaflinahmen festgelegt:

» Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen sind nicht erforderlich.

Details sind dem gesonderten Gutachten zu entnehmen (siehe Anhang).
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Tabelle 11: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Flederméuse

V|L|E]NIArt IArt RLBW RLD |FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.
Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit
X | X | X | X [Myotis myotis Grol3es Mausohr 2 * I, IV s
0 [Myotis daubentoni asserfledermaus 3 * \Y, s
X | X | X |Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 3 * \% S
Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit
X | X | 0| 0 [Pipistrellus kuhlii eilrandfledermaus D * \Y, s
X | X | 0] O [Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 2 2 I, IvV S
X | X | 0] O [Myotis emarginatus \Wimperfledermaus R 2 I, IvV S
X | X | 0 ] 0 [Myotis mystacinus Bartfledermaus 3 * \% S
X | X | 0| 0 [Myotis nattereri Fransenfledermaus 2 * \Y, s
X | X | 0] O |[Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 2 D \% S
X | X | 0] O [Nyctalus noctula GroRRer Abendsegler i \% \% S
X | X | X | X [Eptesicus serotinus Breitflugelfledermaus 2 3 \Y, s
X | X | X ] X [Pipistrellus pygmaeus Muckenfledermaus G * \% S
X)| X | X | X |Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus i D \% S
X | X | 0] O [Plecotus auritus Braunes Langohr 3 \% S
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 1 I, IV S
0 Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 2 G \% s
0 Myotis brandtii Brandtfledermaus 1 * \% S
X | X | X | X [Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus i * \% S
X | X | 0 ] O [Plecotus austriacus Graues Langohr 1 1 \% s
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Hypsugo savii IAlpenfledermaus nb R \% s
0 Myotis alcathoe Nymphenfledermaus nb 1 \% S
0 Rhinolophus ferrumequinum (GroRe Hufeisennase 1 1 I, IvV S

15 Saugetiere (aul3er Flederméause)

15.1 Methodik

Bezuglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der offentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und

weitere Quellen (z.B. Managementplane) genutzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die zur Verfiigung stehenden Daten ausreichend.
Vertiefende Untersuchungen sind nicht notwendig.
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15.2 Bestand

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Die bisherigen Begehungstermine kénnen der Tabelle 1 enthommen werden.

Verbreitungsbedingt lassen sich im Untersuchungsgebiet die Arten Haselmaus und
Wildkatze nicht ausschlieBen. Zwar sind im Untersuchungsgebiet kleinflachig
Heckenstrukturen vorhanden. Ein Vorkommen der Haselmaus wird aufgrund der
isolierten Lage der Strukturen sowie aufgrund der Zusammensetzung der Gehdlze nicht
erwartet.

Auch ein Vorkommen der Wildkatze wird habitatbedingt aufgrund der Lage des
Untersuchungsgebiets im Siedlungsbereich ausgeschlossen.

Auf weiterfihrende Untersuchungen der Artengruppe der Saugetiere kann daher
verzichtet werden.

Ein Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.

Tabelle 12: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Sauger (aul3er Flederméause)

V| L |E |[Art

Art RLBW | RLD |FFHRL |BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Loérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

0 Castor fiber Biber 2 \% I, IV s
X 1|10 Felis silvestris Wildkatze 0 3 v S
X |0 Muscardinus avellanarius Haselmaus G \% v s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

Canis lupus Wolf 0 3 I, IV S

Lynx lynx

Luchs 0 1 I, IV S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

OI I ‘Cricetus cricetus Feldhamster I 1 I 1 | \Y) ‘ S

16 Pflanzen

16.1 Methodik

16.2 Bestand

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Beziglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der offentlich zugénglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. Managementplane, das Zielartenkonzept der LUBW etc.) genutzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die zur Verfiigung stehenden Daten ausreichend.
Vertiefende Untersuchungen sind nicht notwendig.

Potenziell ist laut Verbreitungskarten der LUBW im vorliegenden TK-Quadranten das
Vorkommen von Kleefarn, Europaischem Diinnfarn, Griilnem Besenmoos und Rogers
Goldhaarmoos mdglich.

49



galaplan kunz
Am Schlipf 6

79674 Todtnauberg

Artenschutzrechtliche Prufung
BPlan ,Albert-Forderer-Stralle, 1. Anderung*
Stadt Lahr, Gemarkung Lahr

Im Managementplan des nachstgelegenen FFH-Gebiets werden die Arten Griines
Besenmoos, Rogers Goldhaarmoos und Europaischer Dinnfarn aufgefihrt. Zur
Verbreitung der Arten im Gebiet lasst sich entnehmen:

Griines Besenmoos:

Die untersuchten Uberwiegend komplett bewaldeten Teilflachen befinden sich an den
zumeist steilen Hangen der Randplatten des Schwarzwaldes. Bestande mit einem Alter
von Uber 140 Jahren sind vergleichsweise selten, zudem wurden einige altere Besténde
offenbar wenige Jahre vor der Erfassung der Zielart verjingt. Daneben sind in den
vorhandenen Bestanden durch die Durchforstung wenige geeignete Tragerbaume
vorhanden. Vorkommen des Besenmooses befinden sich an zwei isolierten Stellen im
FFH-Gebiet. Beide Fundorte sind Einzelfunde mit wenigen Polstern an den lebendigen
Tragergeholzen. Die Fundorte befinden sich in vergleichbaren Habitaten auf Buche auf
frischem Boden.

Rogers Goldhaarmoos:

Das Moos wurde im Gebiet an zwei Stellen gefunden. Einmal an einer mehrstammigen
Salweide an einer Boschung in einem Magerrasen bei der Deponie Kahlenberg zwischen
Herbolzheim und Ringsheim und einmal an einem Walnussbaum in einer Baumhecke in
dem reich strukturierten Hecken-Wiesen-Gebiet am Dammenberg bei Sulz, sudlich von
Lahr.

Innerhalb der gesamten Gebietsflache besteht dariiber hinaus die Mdoglichkeit, dass die
Art spontan einzelne weitere Tragerbdume besiedeln kdnnte, sofern auch zukinftig eine
nachhaltige Ausstattung mit geeigneten Tragergeholzen sichergestellt ist.

Européischer Dunnfarn:

Der Europaische Diinnfarn konnte im FFH-Gebiet an drei Stellen nachgewiesen werden:
Bei den "Bildsteinen" stlich Oberweier, am "Katzenfelsen" nérdlich Ettenheimmunster und
an der Geil3halde dstlich von Bleichheim. Die Vorkommen umfassen jeweils nur wenige
Polster und wenigen Quadratzentimetern.

Innerhalb des Eingriffsbereichs sind keine fir die Arten nutzbaren Tragerbaume oder
sonstige Tragersubstanzen (z.B. Felsen und Blockhalden) vorhanden. Auch die
klimatischen Bedingungen im Untersuchungsgebiet eignen sich fir die meisten
planungsrelevanten Arten nicht.

Die genannten Pflanzenarten k&nnen somit habitatbedingt im Untersuchungsgebiet
ausgeschlossen werden, sodass keine weitere Betrachtung erforderlich wird.

Ein Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.

Tabelle 13: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Pflanzen

Art

Art RLBW | RLD |FFHRL |BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

0 Buxbaumia viridis Griunes Koboldmoos 2 \% Il
X |0 Dicranum viride Griines Besenmoos \% \% Il
0 Hamatocaulis vernicosus Firnisglanzendes Sichelmoos 2 2 Il
0 Lobaria pulmonaria Echte Lungenflechte 2 1 S
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V| L |[E |Art Art RLBW | RLD |FFHRL |BNatSchG

X Orthotrichum rogeri Rogers Goldhaarmoos R * Il

X Trichomanes speciosum Europaischer Dunnfarn * * I, IV S

Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 l ‘Botrychium matricariifolium Astige Mondraute I 2 2 l I S
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit

0 Anagallis tenella Zarter Gauchheil 1 2 S

0 Bromus grossus Dicke Trespe 2 2 I, IV s

0 Cypripedium calceolus Europdischer Frauenschuh 3 3 I, IV S
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine

aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Lindernia procumbens Liegendes Biichsenkraut 2 2 v s

0 Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut 2 2 I, IV S

X |10 Marsilea quadrifolia Kleefarn 1 1 I, IV S

0 Nuphar pumila Kleine Teichrose 2 1 S

0 Scorzonera austriaca Osterreichische Schwarzwurzel 1 1 S

0 Vitis vinifera subsp. sylvestris  |Wilde Weinrebe 1 2 S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 Apium repens Kriechender Sellerie 1 2 I, IV S

0 Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn 0 1 I, IV s

0 Gladiolus palustris Sumpf-Siegwurz 1 2 I, IV s

0 Iris variegata Bunte Schwertlilie R 1 S

0 Juncus stygius Moor-Binse nb 1 s

0 Jurinea cyanoides Silberscharte 1 2 I, IV s

0 Myosotis rehsteineri Bodensee-Vergissmeinnicht 1 1 I, IV S

0 Najas flexilis Biegsames Nixenkraut 1 0 v S

0 Pedicularis sceptrum-carolinum |Karlszepter 2 2 5

0 Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech 0 0 I, vV S

0 Spiranthes aestivalis Sommer-Schraubenstendel 1 2 v S
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1513243838%2C8.112040802884177&z=11

Luchsmonitoring
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/daten_fakten/Dokumente/2020_02_06_Luchsverbreitung_2018 19
Karte.pdf
https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Vierter-Luchs-im-Suedwesten-heimisch-
_arid,1500808.html

Wildkatze (FVA)
https://www.wildkatze-bw.de/zahlen-und-fakten

Biber
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/biberbilder-und-
verbreitungskart/verbreitungskarten.html

Pflanzen
http://www.blumeninschwaben.de/
http://www.floraweb.de/
http://www.bildatlas-moose.de/

Verbundplanungen
http://www.biotopverbund-markgraeflerland.de/
https://www.fva-bw.de/top-meta-  navigation/fachabteilungen/wildtierinstitut/lebensraumverbund-
wildunfaelle/internationale-wiedervernetzung-am-hochrhein
http://www.fva-bw.de/forschung/wg/generalwildwegeplan.pdf
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https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/artensteckbriefe
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/meldeplattformen
http://www.colkat.de/de/fhl/
https://www.kerbtier.de/
http://hirschkäfersuche.de/index.php/ct-die-suche/ct-wohnorte-unserer-hirschkaefer
http://coleonet.de/coleo/
https://www.schmetterlinge-d.de/
http://www.schmetterlinge-bw.de/
https://www.wildbienen.info/
http://www.herpetofauna-bw.de/arten/amphibien/
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/landesweite-
https://www.ogbw.de/voegel
https://www.ogbasel.ch/jahresberichte-mit-avifauna/
http://www.fosor.de/
http://www.frinat.de/index.php/de/biologie-verbreitung-und-schutz-der-fledermaeuse
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-%09vielfalt/artenschutz/wolf/nachweise/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-%09vielfalt/artenschutz/wolf/nachweise/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ARmn8z9V4pcnbbrKo6kztqf4mdA&ll=47.939%091513243838%2C8.112040802884177&z=11
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ARmn8z9V4pcnbbrKo6kztqf4mdA&ll=47.939%091513243838%2C8.112040802884177&z=11
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/daten_fakten/Dokumente/2020_02_06_Luchsverbreitung_2018_19_%09Karte.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/daten_fakten/Dokumente/2020_02_06_Luchsverbreitung_2018_19_%09Karte.pdf
https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Vierter-Luchs-im-Suedwesten-heimisch-%09_arid,1500808.html
https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Vierter-Luchs-im-Suedwesten-heimisch-%09_arid,1500808.html
https://www.wildkatze-bw.de/zahlen-und-fakten
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/biberbilder-und-%09verbreitungskart/verbreitungskarten.html
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/biberbilder-und-%09verbreitungskart/verbreitungskarten.html
http://www.blumeninschwaben.de/
http://www.floraweb.de/
http://www.bildatlas-moose.de/
https://www.fva-bw.de/top-meta-
http://www.fva-bw.de/forschung/wg/generalwildwegeplan.pdf
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Bebauungsplan ,,Albert-Forderer-StraBe“ in Lahr

Untersuchung der Fledermause unter Berlicksichtigung

des speziellen Artenschutzes

Zwergfledermaus; Foto: D. Nill (mit freundlicher Genehmigung)
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Stadt Lahr plant eine Wohnbebauung in der Albert-Forderer-Straf3e. Da nicht
ausgeschlossen werden konnte, dass mit dem Vorhaben in den Lebensraum streng
geschitzter Flederméause eingegriffen wird, wurde eine vertiefende Untersuchung
im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prtfung erforderlich.

GEBAUDE BESTAND

BAUM BESTAND.

BAUM NEU

GRONFLACHE BESTAND

VERKEHRSFLACHE, PRIVAT

inlleocn

VERKEHRSFLACHE, OFFENTL. A
STELLPLATZE WORNBAU STADT LAKR NEU

1318 8 e e 01 S S s SN
AR A T
Ve

'WOHNBAU STADT LAHR
BAU

st 1 s

WCHNBEBAUUNG ALBERT-FORDERER-STRASSE
TI933 LAKR

LAGEPLAN -
ALTERNATIVE (D)
MASSTAS

M.1/250

Abbildung 1  Planung (Entwurf Schaible Architekten, Lahr, Stand 14.06.2019)
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2 Rechtliche Grundlagen

Im nationalen deutschen Naturschutzrecht (Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli
2009 [BGBI. IA. 2542], seit 01. Méarz 2010 in Kraft) ist der Artenschutz in den
Bestimmungen der 88 44 und 45 BNatSchG verankert. Entsprechend § 44 Abs. 5
Satz 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15
BNatSchG zulassigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den
Vorschriften des Baugesetzbuches zulassigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2
Satz 1 BNatSchG nur fur die in Anhang IV der FFH-RL aufgefiihrte Tier- und
Pflanzenarten sowie fur die Européischen Vogelarten (europarechtlich geschutzte
Arten).

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung wird fiir diese relevanten Arten zu-
nachst untersucht, ob nachfolgende Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG
erflllt sind (vgl. auch Prufschema in Abbildung 1): Gemal} § 44 ist es nach Absatz
1 verboten,

1. wildlebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren.

2. wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europaischen
Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu storen; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert.

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wildlebenden Tiere der besonders
geschutzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdren.

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu
beschadigen oder zu zerstoren.

In den Ausnahmebestimmungen gemal § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene
Einschrankungen enthalten. Danach gelten die artenschutzrechtlichen
Bestimmungen des 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 (T6tungsverbot) nicht in Verbindung mit 8§ 44
Abs. 1 Nr. 3 (Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten), wenn sie
unvermeidbar sind und die 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang
weiterhin erfallt wird.
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Artenschutzrechtliche Priifung bei Vorhaben

nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG

FFH-Anhang IV-Art,
Vogelart betroffen'
I
) v
erhebliche Stdrung nur Entnahme/Beschadigung/
2u bestimmten Zeiten Zerstorung von Fortpflanzungs-
(E;lem::;}::rrgeﬁs {::T’m"m] o MaBstab: Individuum Matstab: Inividuum
(§ 44 Abs_ 1 Nr. 2) bazw. Pflanzenstandorten (Nr- 4)
Mafistal: lokale Population Mafistab: Objekt/Revier
ja nein l ja nein
okologische Funktion
(§ 44 Abs. 5 Salz 2)
wird weiterhin erflllt,
erforderlichenfalls mit
CEF Malinahmen
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3)
Mallstab: Indiiduum

andere Art: betroffen
Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 nicht erfalit
§44 Abs. 5 Satz 5)

Insbesondere-
+ Andere besonders geschitzte Arten
iz.B. slle Wildbienen, Blindschleiche, etc.)
+ Andere streng geschiitzie Arten
(2.8, Aspisviper, Grine Strandschrecke, etc )
+ Andere wertgebende Arten (Rote Liste)

Eingriffsregelung
(§ 15 BNatSchG)

Erhebliche Beeintrachtigungen

nein

vermeidbar ?
(§ 15 Abs. 1)

ja

Erhebliche Beeintrachtigungen
?

Verbotstatbestand nicht erfdlit
Vorhabenszulassung ggf. mit
Inhalts-/nebenbestimmungen,

Monitoring (§ 44 Abs. 5 Satz 2-4)

Zur Ausnahmeprifung | Ggf. weiter auf der rechten Seite?

" Aren, fir die eine nationale Verantwortung bestehi konnen den 2 Die Aspekte, die nicht von den Verbotstatbestinden des § 44 Abs. 1
eurcparechtiich geschiizien Arten gleich gestellt werden (554 (1) 2 erfasst sind (2B. Nahrungshabitate) sind ggf. im Rahmen der
ENatSchG). Eingriffsregelung (s, rechte Spalte) 2u prifen

@ Kratsch, D., Matthaus, G., Frosch, M. (Januar 2018)

Abwigung:

(§ 15 Abs. 2)

ja

Projekt i
( 15 BNatSchG

nein

Vorhaben zuldssig ggf. mit
Nebenbestimmungan/Monitoring

3 Sonderfall FFH-Anhang Il-Arten: Soweit Erhaltungsziel eines FFH-Gebiets
betroffen ist, VP nach § 34 BNatSchG.

Im Ubrigen, sowsit such FFH-Anhang IV-Art betroffen, nach linker Spalte,
ansonsten wie .andere At (zB. Bachneunauge, Hirschkafer, Helmazur-
jungfer). Dabei ist § 1% BNatSchG zu bericksichtigen: bei Anhang Ii-Arten sind
maigliche nachteilige Auswirkungen artbezogen zu ermittein!

Abbildung 2  Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prifung (Kratsch et al. 2018)



3 Untersuchungsgebiet

Das 0,3 ha grofR3e Plangebiet "Albert-Forderer-Strafl3e" befindet sich in der Innenstadt von
Lahr. Es umfasst zwei Garagen, eine Lagerhalle sowie ein verwildertes, brachliegendes
Grundstick mit wenigen Strauchern, zudem einzelne, gut gepflegte Baume im Innenhof der
bestehenden Wohnhauser.

LGL B-W 2012)

L

Abbilung 4  Garagen im Plangebiet
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Abblldung 5 Garage und La erhaIIe im PIangeb|et

Wi )\\ X
3

Abbildung 6 Verbuschtes Grundstlick im Plangebiet
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Abbildungen 7 -8 eple
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Geholzbestinde im Plan
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4 Fledermause
41 Methoden

Im Hinblick auf das Quartierpotenzial erfolgte zunachst eine Ubersichtserfassung am
04.05.2021. Erreichbare Baumhohlen und Spalten wurden mit einem Endoskop inspiziert.
Hierbei wurde auch auf indirekte Spuren wie Kotpellets, verfarbte Hangplatze, Mumien oder
Frallreste geachtet. Am 04.06., 11.07., 20.08. wund 10.09.2021 erfolgten
Ausflugbeobachtungen zur Ermittlung der Quartiernutzung. Im Anschluss daran wurden
Detektorbegehungen mit dem Batlogger M (Elekon) im Plangebiet durchgefuhrt. Alle
Begehungen wurden in der ersten Nachthélfte und bei ginstigen Witterungsverhaltnissen
(>10°C, max. 3 Bft und kein Niederschlag) durchgefuhrt. Darlber hinaus wurde in 3
Erfassungszeitraumen ein Batlogger A+ (Elekon, CH) zur automatischen Erfassung von
Fledermausrufen installiert. Der Batlogger zeichnete vom 04.05. — 11.05., 11.07. — 18.07.
und vom 03.09. — 10.09.2021 jeweils in der ersten Nachthélfte (Hauptaktivitatsphase der
Fledermause) durchgehend auf. Die Lautaufnahmen wurden am PC mit Hilfe der
Programme BatExplorer und BatSound analysiert.

Abbildung 9 Batlogger-Standort (pink) im Untersuchungsgebiet (gelb)
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Tabelle 1 Witterungsverhéltnisse an den Detektorbegehungsterminen

Datum Wetter Tatigkeit Kurzbeschreibung

04.06.2021 17-23°C, trocken, windarm Ausflugbeobachtung, Begehung
11.07.2021 15-23°C, trocken, windstill Ausflugbeobachtung, Begehung
20.08.2021 15-20°C, trocken, windstill Ausflugbeobachtung, Begehung
10.09.2021 18-24°C, trocken, windstil Ausflugbeobachtung, Begehung

4.2 Ergebnisse
4.2.1 Artenspektrum, Aktivitdtsschwerpunkte
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnten im Plangebiet insgesamt 6

Fledermausarten nachgewiesen werden. Alle Arten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie
aufgelistet und demzufolge national streng geschutzt.

Tabelle 2 Fledermausarten im Untersuchungsgebiet
Art
Wissenschaftl. Name Deutscher Name FFH 8§ RLB-W RLD
Eptesicus serotinus Breitfligelfledermaus v S 2 3
Myotis myotis Grol3es Mausohr I, v S 2 *
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus \ s i *
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus \Y s 3 *
Pipistrellus pygmaeus Mickenfledermaus \Y S G *
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus \ S i D

Erlauterungen:

Rote Liste

D Gefahrdungsstatus in Deutschland (Meinig et al. 2020)

BW Gefahrdungsstatus in Baden-Wirttemberg (Braun et al. 2003)
stark gefahrdet
gefahrdet
gefahrdete wandernde Tierart
Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt
Daten defizitar, Einstufung nicht méglich
nicht geféhrdet
FFH Fauna-Flora-Habitatrichtlinie
I Art des Anhangs Il

O QO T wN

\Y Art des Anhangs IV
§ Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung in Verbindung mit weiteren Richtlinien und Verordnungen
S streng geschitzte Art
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Das Artenspektrum ist eher im schmalen Bereich einzustufen und entspricht den
Erwartungen fur Gartengrundstiicke im Siedlungsbereich.

Im Rahmen der Detektorbegehungen und der automatischen Ruferfassung wurden in 25
Erfassungsnachten bzw. in 138 Erfassungsstunden insgesamt 2.833 Rufsequenzen erfasst.
Das entspricht 20,5 Rufkontakten pro Stunde wahrend der Hauptaktivitatsphase der
Fledermé&use. Dieser Wert ist als mittlere bis hohe Aktivitat einzustufen. Etwa 96 % aller
erfassten Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Alle
Ubrigen Fledermausarten traten im Plangebiet eher gelegentlich bis sporadisch auf.

Tabelle 3 Registrierte Haufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten

Detektor Dauererfassung
Wissenschaftl. Name Mai 21 Jul 21 Aug 21 Sep 2l Mai21 Jul21 Sep 21 Gesamt Anteile [%]
Eptesicus serotinus 1 4 5 0,2%)
Myotis myotis 2 1 3 0,1%
Pipistrellus nathusii 1 4 12 1 13 31 1,1%
Pipistrellus pipistrellus 24 33 16 28( 1.070 873 678 2.722 96,1%)
Pipistrellus pygmaeus 2 1 3 31 16 12 65 2,3%
Vespertilio murinus 1 1 5 7 0,2%
Rufsequenzen (gesamt) 25 36 18 35| 1.116 895 708 2.833
Erfassungsstunden [h] 3 3 3 3 42 42 42 138
Rufsequenzen / h 8,3 12,0 6,0 11,7 26,6 21,3 16,9 20,5

Die Jagdaktivitat der Flederm&ause, insbesondere der Zwergfledermaus konzentrierte sich
im Wesentlichen auf die verwilderten Gehdlzbestande am Rande des Plangebiets.

Steckbriefe der Fledermausarten im Gebiet
Breitflugelfledermaus (Eptesicus serotinus)

Die Breitflugelfledermaus ist eine typische Siedlungsfledermaus. lhre Jagdgebiete sind
Griunlandflachen mit randlichen Gehdlzstrukturen, Waldrander, grol3ere Gewasser,
Streuobstwiesen, Parks und Garten. Die Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von 1-
6,5 km um die Quartiere. Wochenstuben von 10-70 (max. 200) Weibchen befinden sich an
und in Spaltenverstecken oder Hohlraumen von Gebauden (z. B. Fassadenverkleidungen,
Zwischendecken, Dachbdden). Einzelne Mannchen beziehen neben Geb&udequartieren
auch Baumhohlen, Nistkasten oder Holzstapel. Die Breitfliigelfledermaus ist ausgesprochen
orts- und quartiertreu. In Baden-Wirttemberg wurde die Breitfligelfledermaus als stark
gefahrdete Art eingestuft (Braun et al. 2003). Genauere Untersuchungen der letzten Jahre
zeigten jedoch, dass diese Art 6fter vorkommt als bislang angenommen, allerdings ist sie
nirgends haufig.

GrofRes Mausohr (Myotis myotis)

Das Grolde Mausohr ist eine warmeliebende Art, die klimatisch begulnstigte Téaler und
Ebenen bevorzugt. Jagdhabitate sind Laubwalder, kurzrasiges Grinland, seltener
Nadelwalder und Obstbaumwiesen. Die Jagd auf grol3e Insekten (Laufkafer etc.) erfolgt im
langsamen Flug tber dem Boden und auch direkt auf dem Boden.
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Zu den Jagdhabitaten werden Entfernungen von 10 bis 15 km zurlickgelegt. Wochenstuben
befinden sich fast ausschlie3lich in Dachstécken von Kirchen. Einzeltiere sowie Mannchen-
und Paarungsquartiere finden sich auch in Baumhdohlen oder Nistkasten. Die Uberwinterung
erfolgt in Felshohlen, Stollen oder tiefen Kellern. In Baden-Wirttemberg ist das Grolie
Mausohr stark gefahrdet (Braun et al. 2003).

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)

Die Rauhautfledermaus ist eine typische Waldart, die in strukturreichen Landschaften mit
einem hohen Wald- und Gewasseranteil vorkommt. Besiedelt werden Laub- und
Kiefernwalder, wobei Auwaldgebiete in den Niederungen groRRerer Flisse bevorzugt
werden. Als Jagdgebiete werden vor allem insektenreiche Waldrander, Gewasserufer und
Feuchtgebiete in Waldern aufgesucht. Als Sommer- und Paarungsquartiere werden
Spaltenverstecke an Baumen bevorzugt, die meist im Wald oder an Waldréandern in
Gewaésserndhe liegen. Genutzt werden auch Baumhohlen, Fledermauskésten,
Jagdkanzeln, seltener auch Holzstapel oder waldnahe Geb&audequartiere. Die Paarung
findet wahrend des Durchzuges von Mitte Juli bis Anfang Oktober statt. Dazu besetzen die
reviertreuen Mannchen individuelle Paarungsquartiere. Die Rauhautfledermaus wird in der
Roten Liste Baden-Wurttembergs als gefahrdete wandernde Art eingestuft, die in Baden-
Wirttemberg nicht reproduziert, obwohl zumindest im Bodenseegebiet einzelne
Reproduktionen nachgewiesen wurden.

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Zwergfledermause sind Gebaudeflederméause, die in strukturreichen Landschaften, vor
allem auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdgebiete dienen
Gewasser, Kleingeholze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwalder. Im Siedlungsbereich
werden parkartige Geholzbestande sowie Stral3enlaternen aufgesucht. Die Tiere jagen in 2-
6 m Hohe im freien Luftraum oft entlang von Waldrandern, Hecken und Wegen. Die
individuellen Jagdgebiete kdnnen bis zu 2,5 km um das Quartier liegen. Als Wochenstuben
werden fast ausschlie3lich Spaltenverstecke an und in Gebauden aufgesucht, insbesondere
Hohlrdume hinter Fensterladen, Rollladenkasten, Flachdacher und Wandverkleidungen.
Baumquartiere sowie Nistkasten werden nur selten bewohnt, in der Regel nur von einzelnen
Mannchen. Ab Mitte Juni werden die Jungen geboren. Ab Anfang/Mitte August I6sen sich
die Wochenstuben wieder auf. Gelegentlich kommt es im Spatsommer zu ,Invasionen®, bei
denen die Tiere bei der Erkundung geeigneter Quartiere zum Teil in grof3er Zahl in Geb&ude
einfliegen. Die Zwergfledermaus wird in der Roten Liste der Saugetiere Baden-
Wirttembergs (Braun et al. 2003) als gefahrdet eingestuft.

Muckenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)

Die Muckenfledermaus wurde erst vor wenigen Jahren als neue Art entdeckt. Gemeinsam
mit der ihr &hnlichen Zwergfledermaus ist sie die kleinste européaische Fledermausart. Da
seit der Anerkennung des Artstatus erst wenige Jahre vergangen sind, ist das Wissen tber
die Okologie und die Verbreitung der Art sehr liickenhaft. Nach derzeitigen Kenntnisstand
besiedelt die Miuckenfledermaus gewasserreiche Waldgebiete sowie baum- und
strauchreiche Parklandschaften mit alten Baumbestanden und Wasserflachen. In Baden-
Wirttemberg gehéren naturnahe Auenlandschaften der gro3en Flisse zu den bevorzugten
Lebensraumen (H&aussler & Braun 2003). Die Nutzung von Wochenstuben scheint der
Quartiernutzung von Zwergfledermdusen zu entsprechen. Bevorzugt werden
Spaltenquartiere an und in Gebauden, wie Fassadenverkleidungen, Fensterladen oder
Mauerhohlraume. Im Gegensatz zur Zwergfledermaus finden sich Mickenfledermause
regelmafig auch in Baumhdohlen und Nistkasten, die sie vermutlich als Balzquartiere nutzen.
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Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus)

Die Zweifarbfledermaus ist eine urspriinglich felsbewohnende Art felsreicher Waldgebiete.
Heute bewohnt sie als Kulturfolger ersatzweise auch Gebaude. Geeignete Jagdgebiete sind
strukturreiche Landschaften mit Grunlandflachen und einem hohen Wald- und
Gewasseranteil im Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich. Dort fliegen die Tiere meist in
grol3en Hohen zwischen 10-40 m. Mannchen halten sich teilweise auch im Sommer in den
Uberwinterungs- und Durchzugsgebieten auf, wo sie oftmals sehr hohe Gebaude (z.B.
Hochh&duser in Innenstadten) als Balz- und Winterquartiere nutzen. Von Oktober bis
Dezember fiihren sie ihre Balzfliige aus. In Baden-Wiurttemberg gilt die Zweifarbfledermaus
als gefahrdete wandernde Art (Braun et al. 2003).

4.2.2 Quartierpotenzial

Die Gehodlzbestande im Plangebiet bieten Fledermdusen keine geeigneten
Unterschlupfmdglichkeiten wie Hohlen oder Spalten. Einflugméglichkeiten sind nur in der
Lagerhalle vorhanden. Im Rahmen der Ausflugkontrollen ergaben sich jedoch keine
Hinweise auf eine Quartiernutzung in der Lagerhalle.

Abbildung 10 Lagerhalle, ohne Quartiernachweis
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4.3 Artenschutzrechtliche Bewertung
4.3.1 Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie
zu fangen, zu verletzen oder zu t6ten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren.

Im Planbereich sind Einflugmaoglichkeiten fur Flederm&use in einer Lagerhalle vorhanden.
Hinweise auf ein Wochenstubenquartier oder ein Winterquartier liegen nicht vor, allerdings
kann nicht vollig ausgeschlossen werden, dass diese Halle im Sommer sporadisch von
Fledermédusen als Tagesversteck genutzt wird. Zur Vermeidung der unbeabsichtigten
Verletzung oder Totung von Individuen sind geeignete Abrisszeiten im Zuge der
Baufeldfreimachung zu beachten. Der geeignete Zeitraum ware Anfang November bis Ende
Februar.

Die Verbotstatbestadnde nach 8§ 44 (1) 1 BNatSchG werden unter Bertcksichtigung der
vorgeschlagenen MalRnahme nicht erfllt.

4.3.2 Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europaischen
Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu storen; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch
die Storung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.

Die Storung einer Wochenstube (Fortpflanzungsstatte) oder eines Winterquartiers durch
baubedingten LArm und Erschutterungen oder durch Licht sind nicht zu erwarten, da keine
Hinweise auf solche Quartiere vorliegen.

Die Jagdaktivitat ist im Untersuchungsgebiet im mittelnohen Bereich, der Verlust des
Nahrungshabitats ist aufgrund der geringen Flachengro3e nicht einschlagig, da ausreichend
weitere Nahrungsflachen in den angrenzenden Siedlungs- und Waldgebieten in grof3em
Umfang vorhanden sind.

Insgesamt sind keine Storungen zu erwarten die geeignet waren, den Erhaltungszustand
der lokalen Fledermaus-Populationen zu verschlechtern.

Die Verbotstatbestande nach § 44 (1) 2 BNatSchG werden nicht erfullt.

4.3.3 Verbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders
geschutzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdren.

Im Plangebiet ist eine Unterschlupfmoglichkeit fir Flederméuse in einer Halle vorhanden.
Der Verlust einer potenziellen Ruhestétte kann nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden,
wenngleich hierfir keine konkreten Hinweise vorhanden sind. Bei einem Verlust von
Ruhestatten sind die Einschrdnkungen des Verbots zu prifen, die sich aus dem § 44 (5)
BNatSchG ergeben, wonach die 6kologische Funktion der Lebensstatten im raumlichen
Zusammenhang weiterhin erfillt sein muss. Im vorliegenden Fall stehen den
nachgewiesenen Fledermausarten weitere geeignete Ruhestatten in den angrenzenden
Siedlungsbereichen in ausreichendem Umfang zur Verfliigung, so dass die 6kologische
Kontinuitat im raumlichen Zusammenhang angenommen werden kann.

Die Verbotstatbestande nach § 44 (1) 3 BNatSchG werden nicht erfullt.
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4.4  Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen

4.4.1 VermeidungsmalRnahmen

Um eine Totung oder Verletzung von Individuen im Zuge der Baufeldfreimachung zu
vermeiden, missen Abrissarbeiten im Hinblick auf Sommerquartiere der Fledermause in
der Zeit zwischen Anfang November und Ende Februar erfolgen.

4.4.2 AusgleichsmalRnahmen

Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen sind nicht erforderlich.
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